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THEMA

EINLEITUNG

Impressum

Starke  Kinder  machen  Schule

Starke  Kinder  machen  Schule
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THEMA

EINLEITUNG

INHALT
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THEMA

EINLEITUNG

EDITORIAL

Fortsetzung nächste Seite
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THEMA

EINLEITUNG

entstanden,  die  unter  

        

            Starke  Kinder  machen  Schule

http://www.starke-kinder-machen-schule.de


EINLEITUNG

LERNMATERIALIEN
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THEMA

EINLEITUNGEINLEITUNG

Alle  Menschen  sind  gleich!  

Alle  Menschen  sind  verschieden!

Alle  Menschen  sind  einzigartig!

Fortsetzung nächste Seite

EINFÜHRUNG - ZUR ARBEIT MIT DEN LERNMATERIALIEN



8

THEMA

EINLEITUNGEINLEITUNG

Fortsetzung nächste Seite

Einführung Lernmaterialien
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THEMA

EINLEITUNGEINLEITUNG

Aufbau  und  Struktur  der  Lernmaterialien

Fortsetzung nächste Seite

„Die  Themen  wurden  mit  mir  abgespro-

chen,  eigene  Wünsche  wurden  erfragt  und  

berücksichtigt.  Flexibilität  war  vorhanden,  

so  dass  eine  vorhandene  Planung  auch  

schnell  einmal  verändert  werden  konnte  

und  nicht  ein  starres  Programm  verfolgt  

wurde.  Kurze  Feedback-Gespräche,  ein  

telefonischer  oder  ein  Email-Austausch  

in  der  Vorbereitung  oder  bei  auftretenden  

Problemen  waren  Standard.“  LEHRERIN

Einführung Lernmaterialien
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THEMA

EINLEITUNGEINLEITUNG

ge  Reise,  die  in  uns  selbst  be

reichung  nicht  als  reine  Methoden

„Gefallen  hat  mir  die  Kontinuität  mit  den  

Hauptamtlichen  an  den  Schulen  zu  arbei-

ten  und  somit  als  Außenstehende  eine  

Präsenz  an  der  Schule  zu  haben,  die  mit  

einer  Regelmäßigkeit  verbunden  war.“    

PROJEKTMITARBEITENDE

Fortsetzung Einleitung
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THEMA

EINLEITUNGEINLEITUNG

Der  Anti-Bias-Ansatz  

EINFÜHRUNG - ZIELE UND METHODEN

Fortsetzung nächste Seite

„Gemeinsam  mit  Kindern  und  Erwach-

senen  Schulen  gestalten,  die  Kinder  

stark  machen.  Um  das  zu  erreichen,  

arbeiten  wir  in  der  pädagogischen  Pra-

xis  mit  vorurteilsbewussten  Bildungs-

konzepten.“  PROJEKTMITARBEITENDE
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THEMA

EINLEITUNGEINLEITUNG

Demokratie  lernen  und  leben  mit  Betzavta

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung Einleitung

„Bei  der  Umsetzung  von  Anti-Bias  und  

Betzavta  freue  ich  mich  immer  wieder,  

wie  aus  dem  gemeinsam  Erlebten  und  

Erarbeiteten  ein  Prozess  der  persönli-

chen  Auseinandersetzung  entsteht,  der  

auch  für  mich  immer  noch  neue  Lern-

möglichkeiten  beinhaltet.“  

PROJEKTMITARBEITENDE
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THEMA

EINLEITUNGEINLEITUNG

Die  Bedeutung  der  Kinderrechtskonvention  für  den  Bildungsbereich

sich  eine  eigene  Meinung  zu  bilden,  das  Recht  zu,  diese  Meinung  in  allen  

tungen  mit  Kindern  und  Jugendlichen  

Fortsetzung Einleitung

„Die  beste  Basis,  das  Wohl  des  Kindes  

zu  ermitteln,  besteht  darin,  den  Kindern  

die  Möglichkeit  zu  geben,  ihre  Meinung  

zu  äußern.“  PROJEKTMITARBEITENDER



Lernbaustein 1

ICH BIN ICH

                  Kategorie         Seite

Thema:  Jedes  Kind  ist  besonders

  

Thema:  Geschichte(n)  meines  Namens  
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Schulen  und  Bildungseinrichtungen  gibt  es  Kinder,  die  neben  der  deutschen  

EINLEITUNG

„Es  ist  wichtig,  dass  wir  bei  uns  selbst  be-

ginnen  und  unsere  eigenen  Erfahrungen,  

Hintergründe  und  Stärken  sichtbar  machen  

und  benennen.“  PROJEKTMITARBEITENDE

Fortsetzung nächste Seite
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

auch  darum,  wie  mit  

eine  andere,  eine  starke  

„Es  war  gut,  dass  wir  über  die  Stärkung  

der  einzelnen  Persönlichkeiten  zur  Stär-

kung  der  Gruppe  gelangten.“  LEHRERIN

Fortsetzung Einleitung
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Starke  Kinder  ABC  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

UMSETZUNG  
  Einstieg

Kleingruppeneinteilung

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

  

  

ABSCHLUSS

AUSWERTUNG

Starke  Kinder  ABC  
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS  

Arbeit  in    Kleingruppen

ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG





Starke Kinder Beispiel-‐ABC 

Starke Kinder helfen Anderen

Starke Kinder sind Bärenstark

Starke Kinder spielen Computer

Starke Kinder sind Cool

Starke Kinder Denken

Starke Kinder sind Ehrlich

Starke Kinder sind Fair & Freundlich

Starke Kinder sind Gut

Starke Kinder Helfen sich

Starke Kinder sind Intelligent

Starke Kinder helfen Jedem

Starke Kinder sind Klug

Starke Kinder sind Lustig & Liebevoll

Starke Kinder sind Mutig

Starke Kinder geben Nach

Starke Kinder sind Offen

Starke Kinder Prügeln sich nicht

Starke Kinder machen (keinen) Quatsch

Starke Kinder haben Recht(e)

Starke Kinder sind Startklar

Starke Kinder können Toben

Starke Kinder sind Unterhaltsam

Auf Starke Kinder kann man sich Verlassen

Starke Kinder fühlen sich Wohl

Starke Kinder spielen Xylophon

Starke Kinder sind DeluXe

Starke Kinder sind Zuverlässig

Starke Kinder machen Yoga
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

nander

ABLAUF  DER  ÜBUNG

Vorbereitung

  UMSETZUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

Umsetzungsmög-
lichkeiten

Das  bin  ich
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS   ÜBUNG:  
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

stützung  an

AUSWERTUNG

Das  bin  ich
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS   ÜBUNG:  

Abschluss

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Weiblicher_Vorname


nicht  genannt  werden:





25

ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

ABLAUF  DER  ÜBUNG

Vorbereitung

  UMSETZUNG

Abschluss

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

Rote  Herzen
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS   FAMILIENAKTIVITÄT



        

sehr  wichtig,  Sie  als  Familien  der  Kinder  miteinzubezie

bekommen:

schreiben,  was  das  Kind  besonders  macht,  besonders  
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Was  alles  in  dir  steckt!
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

Vorbereitung

  UMSETZUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

Variationen

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Abschluss

AUSWERTUNG

Was  alles  in  dir  steckt!
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS   ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

http://www.schulbilder.de


Name Das  kann  ich  gut! Das  sagen  die  anderen!

Ich  habe  mir  
(Tier)  

ausgesucht,  
weil…

Name Das  kann  ich  gut! Das  sagen  die  anderen!

Ich  habe  mir
(Tier)  

ausgesucht,  
weil…

Name Das  kann  ich  gut! Das  sagen  die  anderen!

Ich  habe  mir  
(Tier)

ausgesucht,  
weil…
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Was  alles  in  uns  steckt!
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

Vorbereitung

  UMSETZUNG

ZIELE  

RAHMENBEDINGUNGEN

Umsetzung
Hände

ABSCHLUSS

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Die  3  Musketiere
THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS   ÜBUNG  ZUM  ABSCHLUSS  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

  UMSETZUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

AUSWERTUNG

ABSCHLUSS



Die drei Musketiere - 
einer für alle, alle für einen!

Findet euch zu dritt zusammen und beantwortet folgende Fragen:

Das sind drei Sachen, die wir alle mögen/ die wir gut können

1) _____________________________________________________

2) _____________________________________________________

3) _____________________________________________________

Das sind drei Sachen, die wir alle nicht mögen/ nicht gut können

1) _____________________________________________________

2) _____________________________________________________

3) _____________________________________________________

So sind wir alle unterschiedlich

Mein Name ______________________________________________

Das ist bei mir besonders! ___________________________________ 

_______________________________________________________
 
Mein Name ______________________________________________

Das ist bei mir besonders! ___________________________________ 

_______________________________________________________
 
Mein Name ______________________________________________

Das ist bei mir besonders! ___________________________________ 

_______________________________________________________
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMATHEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS  
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

  

Quelle:  

THEMA:    JEDES  KIND  IST  BESONDERS  
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

BEISPIELABLAUF
Projekttag    zum  Kennenlernen

Rahmenbedingungen:

  

  

  

  



Zeit Übung Inhalt Arbeitsweise Material

9.00 Begrüßung
 

Begrüßung Stuhlkreis

9.05 Morgenkreis Zum Tagesanfang ein Stimmungsbild 
der Gruppe einfangen: Wie geht es 
Dir? Jedes Kind wird einmal sicht-‐ 
und hörbar!

Stuhlkreis Redegegenstand 

9.15 Tagesablauf Das haben wir heute vor: Inhalte 
und Ziele des Tages mit Hilfe eines 
kurzen Ablaufplans vorstellen.

Stuhlkreis Ablaufplan

9.20 Namensballspiel Zum Aufwachen und um miteinander 
in Bewegung zu kommen: ein 
Namensballspiel.

Bälle

9.25 Stärke ABC Einstieg in das Thema Stärken: Von 
stark mit a wie achtsam sein bis 
z wie zuverlässig. Hier wird die 
Vielfalt an Stärken in einer Gruppe 
sichtbar gemacht. 

Gruppen-‐ oder 
Kleingruppenarbeit

Kopien 

Arbeitsblatt 
„Starke Kinder 
ABC“

9.40 Gemeinsame 

Frühstückspause

10.00 Der Wind weht zu 
Stärken

Spielerische Vertiefung: in 
Bewegung entdecken die Kinder 
Neues voneinander, stoßen auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Stuhlkreis

10.10 Was alles in Dir 
steckt 

Selbstbewusst eigene Stärken 
benennen, von anderen Stärken 
genannt bekommen und ein Tier 

Kleingruppenarbeit Kopien 
Arbeitsblatt 
„Was alles in 
dir steckt!“, 
Tierbilder

10.40 Was alles in uns 
steckt

Als Gruppe alle Stärken sichtbar 
machen: zusammen ein Gruppen-‐
Stärke-‐Plakat gestalten.

Gestalterische Einzel-‐ 
und Gruppenarbeit

Plakat, buntes 
Papier, Scheren, 
Stifte, Kleber

11.00 Pause

11.20 Die 3 Musketiere In 3er Kleingruppen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

jede und jeden einzigartig macht!

Kopien 
Arbeitsblatt 
„Die 3 
Musketiere“

12.00 Der Aufstand Als gesamte Gruppe den „Aufstand“ 
proben: Eingehakt als Kreis in die 
Hocke gehen und wieder aufstehen.

Stehkreis

12.15 Abschlussrunde:  
2 Seiten oder 
Ampelkärtchen

Den Tag gemeinsam auswerten: Jede 
und jeder kann äußern, was gefallen 
hat und was nicht. 

Stuhlkreis Redegegenstand

12.30 Ende

BEISPIELABLAUF  -  Projekttag    zum  Kennenlernen
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

Umsetzungsmög-
lichkeiten

Kreiseintreten  zum  Namen
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

a.

In  den  Kreis  treten  alle  ein,  die

  

          ausgesprochen  wurde

  

b.

c.
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

AUSWERTUNG

Kreiseintreten  zum  Namen
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

a.

b.

c.

d.

ABLAUF  DER  ÜBUNG

ausreichen

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

Umsetzungsmög-
lichkeiten

Namenskreuzworträtsel
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

Vorbereitung
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Abschluss

Namenskreuzworträtsel
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

Auswertung
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

a.

b.

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

Vorbereitung

Mein  Name  -  ein  Geschenk
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

Eineitung

Umsetzungs-
möglichkeiten
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Mein  Name  -  ein  Geschenk
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

AUSWERTUNG

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Weiblicher_Vorname
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

ABLAUF  DER  ÜBUNG

Kopi

ausreichend

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

So  möchte  ich  genannt  werden
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

Eineitung

Umsetzungs-
möglichkeiten
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Abschluss

So  möchte  ich  genannt  werden
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

  

Auswertung
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

  

  

      und  seinen  Bedeutungen

ABLAUF  DER  ÜBUNG

  

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

Wir  gestalten  unseren  Namen
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

Umsetzung

Abschluss
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

  

a.

b.

c.

lung  zu  organisieren,  zu  der  auch  die  Familien  der  Kinder  eingeladen  

Wir  gestalten  unseren  Namen
THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS ÜBUNG:  

Abschluss
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

a.  

b.

der  Kooperation

Variante

Varianten

THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Variante

THEMA:    GESCHICHTE(N)  MEINES  NAMENS
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ICH BIN ICHLERNBAUSTEIN  1
THEMA

Rahmenbedingungen:

BEISPIELABLAUF
Projekttag    zu  Geschichte(n)  meines  Namens

  

  



BEISPIELABLAUF  -  Geschichte(n)  meines  Namens

Übung Inhalt

Morgenkreis  +  

Stuhlkreis

Stuhlkreis

Kreiseintreten  zum  

Frühstückspause

Stationsspiel

sondern  darum,  gemeinsam  alle  Stationen  zu  

Stuhlkreis

Kleingruppenbildung

Beutel  oder  Schale  

Kleingruppeneinteilung

Reihum  berichten  sich  die  Kinder  einer  Kleingruppe  

Kleingruppenarbeit



ich  genannt  werden

Kleingruppe  kann  zusammen  überlegt  werden,  

  

Kleingruppenarbeit

gestalten  unsere   Kleingruppenarbeit

Kreiseintreten  

Redegegenstand,  

einzelnen  Stationen

BEISPIELABLAUF  -  Geschichte(n)  meines  Namens



Lernbaustein 2

MIT VIELFALT LERNEN

                  Kategorie         Seite

Thema:  Familie

  

Thema:  Mädchen  und  Jungen
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

nen  und  neugierigen  Haltung  

gemeinsam  mit  den  Kindern  

entdecken  wir  zusammen  die  

EINLEITUNG

„Besonders  Spaß  gemacht  hat  mir,  als  wir  

unsere  Familien  aufschreiben  und  auch  

über  sie  erzählen  konnten.  Also,  ich  hatte  

sehr  viel  zu  erzählen,  weil  wir  53  Leute  in  

der  Familie  sind.  Und  die  anderen  hatten  

auch  sehr  viel  zu  erzählen  und  das  war  

auch  sehr  spannend.“  SCHÜLERiNNEN

„Mir  sind  besonders  in  Erinnerung  geblie-

ben  die  Sachen  mit  den  Namen  und  den  

Stammbäumen  und  der  Aufstellung  mit  

den  Playmobil-Männchen,  das  war  für  

mich  sehr  interessant  und  ich  habe  Sa-

chen  erfahren,  die  ich  ansonsten  vielleicht  

nicht  gehört  hätte.“  LEHRERIN

Fortsetzung nächste Seite
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

schiede  zwischen  Jungen  und  

„Familie  ist  für  uns:  dass  die  uns  lieb  ha-

ben  -  Familie  ist  für  uns  da  -  ein  schönes  

Zuhause  -  dass  wir  versorgt  werden  ein  

Zuhause  zu  haben  -  dass  wir  jemanden  

haben,  der  uns  liebt.“  SCHÜLERiNNEN

“  

LEHRERIN

Fortsetzung nächste Seite
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THEMA
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Familien  sind  unterschiedlich!

In  den  Kreis  treten  alle  ein,  die

ABLAUF  DER  ÜBUNG

UMSETZUNG

Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:    FAMILIE ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

werden,  sich  zu  einer  Frage  zu  positionieren,  wenn  es  nicht  in  den  Kreis  

AUSWERTUNG

Familien  sind  unterschiedlich!
THEMA:    FAMILIE ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Wer  gehört  zu  (m)einer  Familie

zu  den  Fragen:

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINSTIEG

HILFREICHE  
  FRAGEN

UMSETZUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:    FAMILIE   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

  

ABSCHLUSS

Wer  gehört  zu  (m)einer  Familie
THEMA:  FAMILIE   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

AUSWERTUNG

http://www.younicef.de/fileadmin/Medien/PDF/Kinderfreundliche_Version_UN_Kinderrechtskonvention_UNICEF_Schweiz.pdf
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

VORBEREITUNG

PRÄSENTATION

AUSWERTUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:    FAMILIE   FAMLIENAKTIVITÄT/  VERTIEFUNG

Familienbäume
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Familienbäume
THEMA:    FAMILIE   FAMLIENAKTIVITÄT/  VERTIEFUNG



        

darum,  mit  den  Kindern  sichtbar  zu  machen,  dass  Fa

Jedes  Kind  soll  gemeinsam  mit  seiner  Familie  einen  

dass  es  seinen  Familienbaum  mit  in  die  Schule  bringen  



Meine Haustiere

Meine Großeltern

Meine Cousinen
und Cousins

Meine Tanten +Onkel

Meine Freunde
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Familienwege

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

VORBEREITUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:    FAMILIE   FAMILIENAKTIVITÄT/  VERTIEFUNG

Anmerkung

KLEINGRUPPEN

Variante

Ausführliche  Beispiele  ab  Beispielablauf  ab  S.  72
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

  

  

Für  den  Fall,  dass  Kinder  zu  Hause  nicht  recherchieren  konnten,  kann  

Quelle:

ABSCHLUSS

AUSWERTUNG

UMSETZUNG
(siehe  Beispiel-  

ablauf)  

Familienwege
THEMA:      FAMILIE     FAMILIENAKTIVITÄT/  VERTIEFUNG



        

uns  sehr  wichtig,  Sie  als  Familien  der  Kinder  mit  einzu

dies  gelingen  kann,  bitten  wir  Sie,  gemeinsam  mit  Ihrem  
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Familienwege
THEMA:    FAMILIE   FAMILIENAKTIVITÄT/  VERTIEFUNG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

BEISPIELABLAUF

Familienwege
THEMA:    FAMILIE FAMILIENAKTIVITÄT/  VERTIEFUNG





Geboren  in  Erfurt

Umzug  von  Erfurt  nach  Berlin-Pankow,  Umzug  von  Pankow  nach  Kreuzberg

Vater:  Erfurt
Oma:  Erfurt      Opa:  Erfurt
Mutter:  Köln        Oma:  Köln
Opa:  Sarajewo/Bosnien-Herzegowina
Stiefvater:  Berlin          Bruder:  Berlin

  

Mein  Vater  ist  von  Erfurt  nach  Berlin-Pankow  umgezogen.
Meine  Mutter  ist  von  Köln  nach  Erfurt  gezogen,  wo  sie  meinen  Vater  kennen  
gelernt  hat.
Dann  ist  sie  mit  mir  nach  Berlin-Pankow  umgezogen,  weil  sie  hier  eine  Arbeits-
stelle  gefunden  hat.
Meine  Mutter  ist  mit  mir  von  Pankow  nach  Kreuzberg  umgezogen.  Dort  woh-
nen  wir  jetzt  gemeinsam  mit  meinem  Stiefvater  und  meinem  kleinen  Bruder.

_Felix_________________________________



Geboren  in  Berlin

Umzug  von  Erfurt  nach  Berlin-Pankow,  Umzug  von  Pankow  nach  Kreuzberg

  

Mein  Vater  ist  von  Antalya  nach  Berlin  umgezogen,  weil  er  hier  arbeiten  wollte.
Meine  Oma  und  mein  Opa  sind  von  Kalkan  nach  Berlin  gezogen.

_Mustafa_________________________________



Geboren  in  Odense/  Dänemark

Odense  nach  Hamburg,  Hamburg  nach  Berlin-Kreuzberg

Mutter:  Odense/  Dänemark
Oma:  Kopenhagen
Opa:  Hamburg
Vater:  Berlin
Oma:  Leipzig
Opa:  Berlin

  

Meine  Oma  ist  von  Kopenhagen  nach  Odense  gezogen,  weil  mein  Opa  dort  
gearbeitet  hat.  Mein  Opa  ist  von  Hamburg  nach  Kopenhagen  und  dann  nach  
Odense  gezogen.  Mein  Vater  ist  von  Berlin  nach  Odense  gezogen,  weil  er  mei-
ne  Mutter  kennen  gelernt  hat.  Meine  Oma  ist  von  Leipzig  nach  Berlin  gezogen.  
Zusammen  mit  meinem  Vater  und  meiner  Mutter  sind  wir  von  Odense  nach  
Hamburg  und  dann  nach  Berlin  gezogen.w

  Emma_________________________________
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Familienaufstellung

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINSTIEG

UMSETZUNG  

ZIELE  

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:    FAMILIE   ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

  

  

AUSWERTUNG

Anmerkung

Familienaufstellung
THEMA:    FAMILIE   ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Familienaufstellung
THEMA:    FAMILIE   ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Wurzeln  und  Flügel

der  Familie  Halt  und  Sicherheit  gibt  und  warum  es  sich  in  seiner  Familie  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

ZITAT

UMSETZUNG  
  

Anmerkung

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  FAMILIE   ÜBUNG  ZUM  ABSCHLUSS

EINZELARBEIT
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Recht  auf  Familie

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

UMSETZUNG  
  

Anmerkung

Raum:  Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  FAMILIE ÜBUNG  ZUM  ABSCHLUSS

Varianten

http://www.younicef.de/fileadmin/Medien/PDF/Kinderfreundliche_Version_UN_Kinderrechtskonvention_UNICEF_Schweiz.pdf
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THEMA

BEISPIELABLAUF
Projekttag  zu  Familie

  

  

  



Zeit Übung Inhalt Arbeitsweise

Morgenkreis  +  

Kind  sagt,  wie  es  ihm  geht  und  wenn  es  

Redeball

Familien  sind   Kreiseintreten  zu  den  Fragen  zur   Stuhlkreis

Familiennamen Kleingruppeneinteilung

dar:

Figuren  

alle  Kleingruppen  

Kleingruppen  

reichen  in  der  

BEISPIELABLAUF  -  Meine  Familie



10.10 Pause

11.10 Oben, Unten, 

Rechts, Links

11.15 Auswertung 

Familienaufstellung

Wie hat euch das gefallen? Ist es 
euch leicht gefallen, eure Familie 
so darzustellen? Wo ist es euch 
schwer gefallen? Wie war es, die 
Familien der anderen Kinder so 
kennen zu lernen? Was habt ihr 
Neues voneinander erfahren? Wo 
wart ihr vielleicht überrascht?

Stuhlkreis

11.35 Wurzeln und Flügel Einführung: Wir alle brauchen 
Wurzeln, um zu wissen, woher wir 
kommen. Wir alle brauchen Flügel, 
damit wir wachsen können.
Kurzes Brainstorming, was das 
bedeuten kann.

Überlegt eine Situation in eurer 
Familie, in der ihr euch besonders 
wohl und geborgen gefühlt habt! In 
der ihr eure Wurzeln gespürt habt! 
Gestaltet ein Bild, zum Thema 
Wurzeln und Flügel, in dem ihr 
malt/ schreibt, wann ihr euch in 
eurer Familie wohl fühlt (Wurzeln) 
und welche Stärken (Flügel) ihr von 
eurer Familie bekommt.

Stuhlkreis o. 
Einzelarbeit/
Papier, Stifte

12.05 Pause

BEISPIELABLAUF  -  Meine  Familie



86

MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Ja  /  Nein

ABLAUF  DER  ÜBUNG

UMSETZUNG

  

  

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

Alternative
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Ja  /  Nein
THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

AUSWERTUNG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Ich  bin  ein  Mädchen!  Ich  bin  ein  Junge!

Fragen  gestellt

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

UMSETZUNG  

Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Weil  ich  ein  Mädchen  bin,  wenn  ich  Junge  wäre...

    Rollenzuschreibungen  ergeben

Für  die  Jungen:

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

UMSETZUNG

AUSWERTUNG

Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

Alternative
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Mädchen  sind...,  Jungen  sind

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINFÜHRUNG

UMSETZUNG  

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

ABSCHLUSS
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

  

Mädchen  sind...,  Jungen  sind
THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

AUSWERTUNG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Was  ist  ein  Vorurteil?

  

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

AUSWERTUNG

Flipchartpapier

Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

Typisch  Mädchen?  Typisch  Jungen?

ABLAUF  DER  ÜBUNG

UMSETZUNG

ABSCHLUSS

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  JUNGEN  UND  MÄDCHEN   ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

AUSWERTUNG
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MIT VIELFALT LERNENLERNBAUSTEIN  2
THEMA

BEISPIELABLAUF
Projekttag  zu  Mädchen  und  Jungen

  

  

  



Zeit Übung Inhalt Arbeitsweise/
Material

Morgenkreis  +  

Stimmungsbild

Fragen

Ich  bin  ein  

Raum  ohne  Stühle,  

in  dem  sich  die  

Kinder  bewegen  

mit  Fragen,  

Frühstückspause

getrennten  

BEISPIELABLAUF  -  Projekttag  Mädchen  und  Jungen



BEISPIELABLAUF  -  Projekttag  Mädchen  und  Jungen

Beispiele  sammeln  und  gemeinsam  eine  Bedeutung  

erarbeiten

-  
umgekehrt

-  

-  

  

alte  Frau



Lernbaustein 3

KINDERRECHTE

                  Kategorie         Seite

:
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

in  drei  beteiligten  Standorten  umgesetzt  wird,  machen  sich  Kinder  im  Hort  

gemalt  und  im  Rahmen  eines  

EINLEITUNG

Fortsetzung nächste Seite

Kinder  haben  das  Recht  auf  Schutz  vor  

Gewalt  heißt  nicht  nur,  dass  sie  nicht  ge-

schlagen  werden  dürfen,  sondern  auch,  

dass  sie  mitspielen  dürfen  und  dass  sie  

nicht  beleidigt  (dämlich  genannt)  werden  

dürfen.“  SCHÜLERIN
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

Schülerinnen  und  Schüler  sind  sehr  neugierig  und  interessiert,  da  sie  im  

Fortsetzung nächste Seite

„Warum  ist  es  gut,  wenn  Kinder  das  Recht  

haben  mitzubestimmen?  Weil  Kinder  

manchmal  besser  wissen,  was  für  sie  gut  

ist,  als  Erwachsene.  Weil  es  Spaß  macht,  

wenn  man  bei  etwas  mitbestimmen  darf.“  

SCHÜLER
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

  

„Als  es  darum  ging,  welche  Kinderrechte  

sie  kennen,  und  dass  der  Schutz  der  Fa-

milie  und  Geborgenheit  ein  Kinderrecht  

ist,  hat  man  richtig  gemerkt,  wie  die  Kinder  

emotional  daran  beteiligt  waren.  Und  es  

war  auch  klar:  das  Recht  auf  Bildung  geht  

sie  etwas  an.“  ERZIEHERIN
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THEMA

Was  sind  (Kinder-)Rechte?

Fragen:

Quellen  und  Links  zur  Recherche
  

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

UMSETZUNG

Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

http://www.compasito-zmrb.ch
http://www.younicef.de/fileadmin/Medien/PDF/Kinderfreundliche_Version_UN_Kinderrechtskonvention_UNICEF_Schweiz.pdf
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THEMA

Standpunkte

ABLAUF  DER  ÜBUNG

UMSETZUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGE1

ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

  

  

AUSWERTUNG

Standpunkte
ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

ALTERNATIV

AUSWERTUNG
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

Reise  zu  einem  neuen  Planeten

ABLAUF  DER  ÜBUNG

VORBEREITUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGE1

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

UMSETZUNG

ALTERNATIV
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

  

Quelle  der  Arbeitsblätter:

  

  

PRÄSENTATION

Reise  zu  einem  neuen  Planeten
ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

AUSWERTUNG

AUSWERTUNG



Kinderrecht _ Reise _ 6-9 Jahre     

© Terre des hommes �– Kinderhilfe, Sektor Jugend, 2007. Unter der Bedingung, dass Terre des hommes erwähnt wird, kann 
der Inhalt der Unterlagen für Lehrpersonen frei vervielfältigt und verwendet werden. 

Anhang 1: Blatt Schüler/innen 
Karten mit Wünschen und Bedürfnissen



63

ARBEITSBLATT: WUNSCH- UND BEDÜRFNISKARTEN

Dass ich meine Meinung sagen kann  Geld, das ich ausgeben kann, wie ich will

Sauberes Wasser Ein eigenes Zimmer

Computer und Internetzugang Faire Behandlung und Nichtdiskriminierung
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

Hasenrechte

  

Menschenrechten  herstellen

ABLAUF  DER  ÜBUNG

VORBEREITUNG

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGE1

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

UMSETZUNG

PRÄSENTATION
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THEMA

Quelle:

Hasenrechte
ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

AUSWERTUNG
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

Was  ein  Kind  braucht!  Von  A  bis  Z

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

ABLAUF

VARIANTE

Klassenraum

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

AUSWERTUNG
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

KINDERRECHTE  BINGO

ABLAUF  DER  ÜBUNG

ABLAUF

Klassenraum

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG  ODER  ZUM  ABSCHLUSS

AUSWERTUNG



Nenne ein Recht, das 
jedes Kind hat.

Nenne ein Recht, dass 
Jungen manchmal nicht 
gegeben wird.

Nenne ein Recht, das dir 
nicht gegeben wird/ das 
dir fehlt.

Nenne ein Recht, das 
Mädchen manchmal nicht 
gegeben wird.

Nenne ein Recht, dass dir 
an deiner Schule fehlt.

Nenne ein Recht, für 
das du dich schon mal 
eingesetzt hast.

Nenne ein Recht, das 
Kinder in manchen 
anderen Ländern nicht 
haben.

Nenne ein Recht, dass 
Kindern in deinem Land 
nicht gegeben wird.

Nenne ein Recht, das du 
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KINDERRECHTELERNBAUSTEIN  3
THEMA

Bildung:  

  

http://www.bpb.de
http://www.tdh.de%20
http://www.unicef.de%20
http://www.kindersache.de
http://www.national-coalition.de


Lernbaustein 4

Aktiv werden

                  Kategorie         Seite

Thema:  Miteinander  &  Kooperieren

Thema:  Mitentscheiden  &  Gestalten

  



116

AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

  

„Was  sind  Regeln?  -  Hm,  Sachen  die  man  

-

was,  das  ich  unterschreibe,  weil  ich  es  will!  

Sachen,  die  wir  machen  wollen!  Regeln  

sind  da,  damit  man  sie  brechen  darf!“    

SCHÜLERiN

EINLEITUNG

Fortsetzung nächste Seite



117

AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

„In  unserer  Klasse  hat  sich  verändert,  dass  

sich  eigentlich  viel  mehr  Kinder  an  die  Re-

geln  halten,  weil  wir  selber  an  den  Regeln  

gearbeitet  haben.“  SCHÜLER

Fortsetzung nächste Seite
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

geben,  in  dem  ein  demokratisches  Miteinander  gelernt,  ausprobiert  und  

wollen  ernst  genommen  werden,  

„In  meiner  Haltung  hat  sich  durch  die  Er-

fahrungen  im  Projekt  verändert,  dass  ich  

Kindern  noch  mehr  Raum  gebe,  um  sich  

zu  erproben.  Klare  Motivation  hier:  jede  

Meinung  ist  wichtig!“  ERZIEHERIN
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Fliegender  Wechsel

a.  

b.

  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINFÜHRUNG

UMSETZUNG  

Stuhlkreis

ZIELE

RAHMENBEDINGUNGEN

THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

ABSCHLUSS
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Stell  Dir  vor,  es  ist  Pause...

ZIELE

THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

a.  

b.

c.

d.  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Quelle:

Nivi  Shinar-Zamir  (2006):  ABC  der  Demokratie  –  Demokratie-Erziehung  

für  Kinder  vom  Kindergarten  bis  zur  6.  Klasse,  Verlag  Edition  AV

ABSCHLUSS

AUSWERTUNG

Stell  Dir  vor,  es  ist  Pause...
THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Mit  Fingerspitzengefühl

arbeit

ZIELE

THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

a.

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

  

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNGS-  
MÖGLICHKEITEN  
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

b.

c.  

ABSCHLUSS

AUSWERTUNG

Mit  Fingerspitzengefühl
THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

  

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

EINLEITUNG

VORBEREITUNG

ZIELE

THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION

ABLAUF  DER  ÜBUNG

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNGS-  
MÖGLICHKEITEN
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNGTHEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION

b.

sprochen  werden:

UMSETZUNG

ABSCHLUSS

AUSWERTUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNGTHEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION

Quelle:

-

kundarstufe  1:  Spiele  und  Übungen,  Cornelsen  Verlag  Scriptor,  Berlin,  

S.  104–105.

Early  Learning  Resource  Unit  (1997):  Shifting  Paradigms  -  

Using  an  Anti-Bias  Strategy,  Südafrika,    S.  92.
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Fairreisen

ZIELE

THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

Stühle,  Musik

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNG

ABSCHLUSS
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

AUSWERTUNG

Fairreisen
THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Reise  durch  einen  Sumpf

ZIELE

THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUM  ABSCHLUSS

dere  Regeln  gibt:  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

RAHMENBEDINGUNGEN



131

AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Reise  durch  einen  Sumpf
THEMA:  MITEINANDER  &  KOOPERATION ÜBUNG  ZUM  ABSCHLUSS

Rahmen  dazu  beitragen,  die  Kinder  besonders  einzustimmen  und  damit  

Variante

AUSWERTUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Rahmenbedingungen:

BEISPIELABLAUF
Projekttag  zu  Miteinander  &  Kooperation

  

  



Zeit Übung Inhalt Arbeitsweise/Material

Stuhlkreis

Morgenkreis

Redegegenstand  

  

einander  wahrnehmen:  Finde  den  Blick  eines  

  

Stuhlkreis

Kooperationsübung     

Frühstückspause

Kooperationsübung  

arbeit  bedeutet,  kann  bei  dieser  

  

mit  Quadratteilen

Kooperationsübung     

zusammengetragen,  wie  Kooperation  heute  

  

Redegegenstand

BEISPIELABLAUF  -  Miteinander  &  Kooperation  



134

AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Zusammen  zählen
THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

ZIELE

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

Stuhlkreis

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Zusammen  zählen
THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

  

AUSWERTUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Würfelspiel

ZIELE

THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

  

Stuhlkreis

RAHMENBEDINGUNGEN

VORBEREITUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Quelle:

  Leben  in  Vielfalt  ,  Training  sozialer  Kompetenzen  S.24

UMSETZUNG

Würfelspiel
THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUM  EINSTIEG

AUSWERTUNG

ABSCHLUSS
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

EIN  HAND  VOLL  REGELN

ZIELE

THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

a.

b.

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

  

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNGS-
MÖGLICHKEITEN
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

EIN  HAND  VOLL  REGELN
THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

  

nicht   immer   eingehalten   wur

UMSETZUNG

ABSCHLUSS
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

EIN  HAND  VOLL  REGELN
THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

  

einen  bestimmten  Rahmen  hinzuweisen,   der   eingehalten  werden   soll:  

AUSWERTUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

Unsere  Regeln  in  Bildern

ZIELE

THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

a.

b.  

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

  

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNGS-
MÖGLICHKEITEN

UMSETZUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

in  welchen  Situationen  es  gut  gelungen  ist,  in  welchen  nicht  und  wie  in  

ABSCHLUSS

Unsere  Regeln  in  Bildern
THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUR  VERTIEFUNG

AUSWERTUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

  

ZIELE

THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUM    ABSCHLUSS

a.

b.

c.

ABLAUF  DER  ÜBUNG

EINLEITUNG

  

Scheren

RAHMENBEDINGUNGEN

UMSETZUNG
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

AUSWERTUNG

THEMA:  MITENTSCHEIDEN  &  GESTALTEN ÜBUNG  ZUM    ABSCHLUSS

ABSCHLUSS



145

AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

BEISPIELABLAUF
Projekttag  zu  Mitentscheiden  &  Gestalten

  



Zeit Übung Inhalt Arbeitsweise/Material

Stuhlkreis

Morgenkreis

Redegegenstand  

Stuhlkreis

Stuhlkreis

ist,  daran  beteiligt  zu  sein,  die  Regeln  

Frühstückspause

alle

Kleingruppenarbeit  

BEISPIELABLAUF  -  Mitentscheiden  &  Gestalten
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AKTIV WERDENLERNBAUSTEIN  4

  



Spiele zur Rythmisierung

                              Seite        

  



Rythmisierung

149

Wie Vielfalt Schule machen kann

Familiennamen

Gruppeneinteilung



Rythmisierung

150

Wie Vielfalt Schule machen kann

Schmirgelpapier

Material:  Schmirgelpapier

Material:  Klebepunkte

Gruppeneinteilung



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Rahmenbedingungen:

  

  

  

Am Anfang



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Morgenrunde

Rahmenbedingungen:

Wichtige  Hinweise

Am Anfang



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Ballspiel

Rahmenbedingungen:

  

  

  

Wichtige  Hinweise

Am Anfang



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Rahmenbedingungen:

  

  

Wichtige  Hinweise

Am Anfang



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Rahmenbedingungen:

Wichtige  Hinweise

Am Anfang



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Zum Abschluss



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Rahmenbedingungen:

  

  

  

Am Anfang



Vorlage Bingo: Finde eine Person, die...

...weiß, was sein oder ihr 
Name bedeutet.

Wer? 

Was?

...neulich etwas Neues 
gelernt hat.

Wer?

Was?

…schon einmal etwas 
gewonnen hat.

Wer?

Was?

... heute schon etwas 
Nettes gesagt bekommen 
hat.

Wer?

Was?

... diese Woche schon 
einen Streit geschlichtet 
hat.

Wer?

Wie?

...sich heute schon sehr 
gefreut hat.

Wer?

Worüber?

… weiß, was er oder sie 
einmal werden will.

Wer?

Was?

...heute lecker 
gefrühstückt hat.

Wer?

Was?

...eine Sprache kann, die 
nicht in der Schule gelernt 
wird.

Wer?

Welche?



Rythmisierung

159

Wie Vielfalt Schule machen kann

Rahmenbedingungen:

Wichtige  Hinweise

Am Anfang



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Rahmenbedingungen:

Wichtige  Hinweise

Am Anfang



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Kissenrennen
  

Für Zwischendurch



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Für Zwischendurch



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Raum  ausnutzen

Kolumbianische  Hypnose

Für Zwischendurch



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Für Zwischendurch



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Zum Abschluss



Rythmisierung
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Wie Vielfalt Schule machen kann

Zum Abschluss



Anhang



Konvention über die 
Rechte des Kindes

Für Kinder bewegen 
wir Welten.

Für Kinder erklärt



Für Kinder bewegen 
wir Welten.



1

Alle Menschen auf dieser Welt haben Rechte. Das
Recht zu sagen, was sie denken, das Recht ihre
eigene Sprache zu sprechen, das Recht an ihren
Gott zu glauben, das Recht nicht unmenschlich
behandelt und gequält zu werden, und vieles
mehr. Diese Rechte wurden von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen, wir nennen sie
heute UNO, am 10. Dezember 1948 diskutiert, an-
genommen und dann aufgeschrieben. Nachlesen
kannst du das Aufgeschriebene in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte. Sie gelten für alle
Menschen auf der Welt.
Im Laufe der Jahre hat man gemerkt, dass die Er-
wachsenen die Kinder etwas vergessen haben.
Kinder brauchen besonderen Schutz und deshalb
auch besondere Rechte. So kam es, dass 1959 die
Generalversammlung der UNO die Erklärung der
Rechte des Kindes aufgeschrieben hat. Erklärungen
bedeuten, dass man sich daran halten kann, aber
nicht unbedingt muss. Aus diesem Grunde regte
die polnische Regierung 1979 an aus dieser Erklä-
rung ein Übereinkommen zu machen. Ein Über-
einkommen heisst, dass sich jedes Land an die
aufgeschriebenen Rechte halten muss, sofern es
diese unterschreibt.
In der Zeit von 1979 bis 1990 haben Erwachsene viele
Stunden damit verbracht darüber nachzudenken,

Kinder haben Rechte
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was Kinder brauchen, was ihnen wichtig ist. Sie
diskutierten viele Jahre lang, denn sie mussten für
alle Kinder dieser Welt denken. Dabei nichts zu
vergessen ist nicht einfach. Dieser Gruppe gab
man den Namen «Arbeitsgruppe der UNO-Men-
schenrechtskonvention».
Manchmal, wenn sie diskutierten, waren sie sich
sehr schnell einig, denn sie hatten alle die gleiche
Idee. Es gab aber auch Zeiten, wo sie merkten,
dass alle eine andere Idee hatten. Dies waren sehr
schwierige Momente. Denn diese Menschen spra-
chen nicht die gleiche Sprache, sie dachten nicht
gleich, sie lachten nicht über das Gleiche. Nur
durch Zuhören, Erklären, nochmals Erklären, wieder
Diskutieren lernten sie sich gegenseitig zu verste-
hen. Immer wieder versuchten sie zu sagen, was
sie dachten, und indem einmal die einen, dann die
anderen nachgeben konnten, fanden sie den Weg
die Rechte aufzuschreiben.
Der Text, der dabei entstanden ist, liegt nun vor dir.
Er ist 1990 beendet worden und man nennt ihn
«Konvention über die Rechte des Kindes». In unserer
Sprache sagen wir, es ist ein Übereinkommen. Die
Länder, die mit den aufgeschriebenen Rechten für
die Kinder einverstanden sind, werden die Konven-
tion unterschreiben und ratifizieren. Ratifizieren
bedeutet, dass die Länder sich bemühen diese
Rechte einzuhalten. Es ist, wie wenn du einen Vertrag
mit deiner Freundin oder deinem Freund machst.

Wenn du es ernst meinst, wirst du alles dafür tun
diesen Vertrag einzuhalten.
Während du die Konvention studierst, wirst du
sicherlich Sachen entdecken, über die du bereits
viel nachgedacht hast. Andere hingegen sind neu
für dich. Vielleicht reizt es dich darüber zu sprechen,
Fragen zu stellen und die Meinung deiner Eltern,
Lehrpersonen oder Freunde und Freundinnen mit
deiner eigenen Meinung zu vergleichen. Indem du
deine Rechte entdeckst, wirst du ebenfalls deine
Pflichten entdecken.
Solltest du einzelne Wörter nicht verstehen, so fin-
dest du im Lexikon am Schluss des Textes für die
meisten von ihnen eine Erklärung.

Viel Spass!
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Die Konvention über die Rechte des Kindes ist ein-
geteilt in die Präambel und in Artikel. Die Artikel
beschreiben die Rechte des Kindes. Präambel be-
deutet Einleitung. Sie schliesst alle Gedanken ein,
die sich die Erwachsenen gemacht haben und die
man nicht in Artikel fassen konnte. So erzählt die
Präambel von der Geschichte der Kinderrechte, er-
klärt, dass Kinder mehr Schutz und Hilfe brauchen,
damit sie glücklich und geborgen aufwachsen
können. Besonders dachten die Erwachsenen an
die Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen,
an die Kinder, die Hunger leiden und inmitten von
Krieg leben. Nicht vergessen haben sie die Kinder,
die eine Straftat begangen haben und vor ein Ge-
richt gestellt werden, und jene, die gequält, miss-
handelt und ausgebeutet wurden. Sie alle brauchen
besondere Hilfe. Etwas wissen die Erwachsenen:
Kinder sind nicht so stark wie sie, wissen noch
nicht soviel wie sie und können sich noch nicht so
gut wehren. Deshalb sind die Kinderrechte für alle
Kinder dieser Welt gedacht. Keinem Kind sollen
diese Rechte vorenthalten werden. Denn alle Kinder
sollen die Möglichkeiten haben den anderen achten
zu lernen, ihre Gedanken frei zu äussern und sich
für diese Erde einzusetzen.
Diese Erklärungen der Präambel sind wichtig, damit
man die Konvention verstehen kann.

Artikel 1:
Kinder sind… 
Kinder sind Menschen, die noch nicht 18 Jahre alt
sind. Mit 18 Jahren bist du erwachsen. Du hast
dann dieselben Rechte wie die Erwachsenen,
deine Eltern, Lehrpersonen oder Nachbarn. Es gibt
Länder, die hier eine Ausnahme machen. Dort er-
halten Kinder früher die Rechte der Erwachsenen.
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Artikel 2:
Alle Kinder sind gleich 
Alle Kinder sind gleich. Die Regierungen respek-
tieren die aufgeschriebenen Rechte immer, zu jeder
Zeit, für alle ihre Kinder, auch wenn die Kinder

aus einem anderen Land stammen
eine andere Hautfarbe haben
Mädchen oder Jungen sind
eine andere Sprache sprechen
an einen anderen Gott oder an keinen Gott
glauben
Eltern haben, die anders denken als deine, 
reicher oder ärmer sind als du
behindert sind.

Artikel 3:
Die Kinder zuerst 
Eltern lassen sich scheiden, Kinder werden miss-
handelt oder Kinder begehen Straftaten. In einer
solchen Situation müssen Richter und Richterinnen
mit den Eltern und den Kindern oder mit anderen
Menschen eine Lösung für diese Probleme finden.
Dabei sind sie verpflichtet immer auch an die Kinder
und ihre Zukunft zu denken. Eine Lösung ist nur
dann gut, wenn sie auch für die Kinder gut ist.
Wenn neue Häuser gebaut, Spielplätze eingerichtet
oder Strassen geplant werden, müssen die Planer
an die Kinder denken.

Das Land, in dem du lebst, verpflichtet sich dich zu
schützen. Was aber können die Regierungen tun
um dich zu schützen? Zum Beispiel können sie die
Gesetze ihres Landes so aufschreiben, dass die
Kinder geschützt sind. Sie können «Büros» einrich-
ten, wo Menschen helfen und sich für die Kinder
einsetzen, wie etwa Fürsorgestellen, Gesundheits-
und Jugendämter. Aber auch Schulen, Mütterbera-
tungsstellen, Kinderheime, Horte, Kindergärten
usw. werden dafür eingerichtet.

Artikel 4:
Kinderrechte müssen eingehalten werden 
Die Vertragsstaaten tun alles um die hier aufge-
schriebenen Rechte zu gewährleisten. Wenn Rechte
hier aufgeschrieben sind, die du nicht hast, wird
dein Land seine Gesetze ändern. Vielleicht müssen
sie neu geschrieben werden. Vielleicht müssen sie
nur etwas angepasst werden.
Dort wo Kinder Hunger leiden, wo sie an Krank-
heiten sterben oder nicht zur Schule gehen können,
ist es sehr schwierig, die Rechte einzuhalten. Diesen
Ländern müssen die reichen Staaten, wie zum Bei-
spiel unser Land, helfen, damit die Kinder überleben
können.



98

Artikel 7:
Jedes Kind hat einen Namen und eine 
Staatsangehörigkeit
Wenn ein Kind geboren wird, erhält es einen Namen.
Dieser Name wird im Register seines Wohnortes
eingetragen. Deine Eltern haben dies damals getan,
als du geboren wurdest. Gleichzeitig wirst du Bürger
oder Bürgerin eines Landes. Man nennt dies die
Staatsbürgerschaft. Meistens ist es das Land, aus
dem dein Vater stammt. Es kann aber auch sein,
dass du denselben Pass hast wie deine Mutter.
Jedes Kind hat das Recht seine Eltern zu kennen
und mit ihnen zu leben. Es gibt Kinder, die nicht
mit ihren Eltern leben können, weil diese in einem
fernen Land arbeiten. Andere Kinder stammen aus
einem anderen Land und haben Eltern von hier.
Sie wurden von diesen Familien aufgenommen
und adoptiert. Trotz den neuen Eltern haben diese
Kinder das Recht ihre leiblichen Eltern zu kennen.
Die leiblichen Eltern sind jene, die dich gezeugt
und geboren haben. 
Es gibt Kinder, die haben keine Staatsbürgerschaft.
Vielleicht mussten sie fliehen oder sie wurden in
ihrem Land von ausländischen Eltern adoptiert
und haben dadurch ihre eigene Staatsbürger-
schaft verloren. Im Land der neuen Eltern muss
das Gesetz die Adoption ebenfalls anerkennen.
Nun gibt es Länder, die dies nicht ohne weiteres
tun. Unser Gesetz beispielsweise verlangt von den

Artikel 5:
Eltern stehen ihren Kindern bei 
Für die Kinder sorgen die Eltern. Sie versuchen
dabei, ihre Kinder so zu betreuen, dass keine Kin-
derrechte verletzt werden. Die Regierungen unter-
stützen sie dabei.
Die Eltern stehen ihren Kindern mit Rat und Tat zur
Seite, wenn es darum geht, die eigenen Stärken
und Schwächen kennenzulernen.

Artikel 6:
Leben und Überleben 
Jedes Kind hat das Recht zu leben. Die Regierungen
unternehmen alles, damit die Kinder überleben
und Kinder sein können. Was dies bedeutet,
möchtest du wissen? Kinder müssen nicht hungern,
bei Erkrankung erhalten sie Medikamente, sie haben
Zeit zum Spielen und Lernen usw.
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Artikel 8:
Kinder kann man nicht verwechseln! 
Jedes Kind hat einen Namen, eine Staatsangehö-
rigkeit und eine Familie. Es gibt aber Kinder, die
haben ihre Familie verloren oder wurden ausge-
setzt. Es sind Findelkinder. Andere Kinder mussten
in ein fremdes Land fliehen, weil die Not in ihrer
Heimat zu gross war. Findelkinder haben keinen
Namen und gehören zu keiner Familie, Flücht-
lingskinder haben ihre Staatsangehörigkeit verloren.
Ihnen muss geholfen werden. Manche werden
adoptiert und erhalten nach zwei Jahren den Namen
und die Staatsangehörigkeit ihrer neuen Eltern.

Artikel 9:
Wenn Kinder von ihren Eltern getrennt leben 
Ein Kind darf nicht von seinen Eltern getrennt
werden, wenn die Eltern das nicht wollen.
Es kann sein, dass ein Gericht entschieden hat,
Kinder von ihren Eltern zu trennen. Zum Beispiel
wenn die Eltern das Kind misshandeln, es sehr
stark und immer wieder schlagen oder ihm sonst
etwas Schlimmes antun. Es kann auch sein, dass
die Eltern sich nicht um ihr Kind kümmern.
Die Richter und Richterinnen sprechen mit dem
Kind und versuchen herauszufinden, was das Kind
darüber denkt und was es sich wünscht. Sie hören
auch die Eltern an und befragen Menschen, die
das Kind gut kennen. Anschliessend beraten und

10

neuen Eltern, dass sie das Kind zuerst als Pflege-
kind in ihre Familie aufnehmen. Nach einem Jahr
können sie die Adoption beantragen. Man geht
davon aus, dass es für die zukünftigen Eltern und
das Kind besser ist, wenn sie eine Zeitlang mitei-
nander leben können. Dies sollte vor allem auch
dem Schutz des Kindes dienen. Wenn sie das Kind
nach einem Jahr nun nicht adoptieren, erhält es
die Staatsbürgerschaft der neuen Eltern nicht und
bleibt deshalb staatenlos. Denn seine eigene
Staatsbürgerschaft hat es bereits aufgegeben. Die
Regierungen der verschiedenen Länder schliessen
miteinander Verträge ab, um solche Situationen
zu vermeiden. Denn die Konvention möchte, dass
kein Kind staatenlos bleibt.
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Artikel 10:
Kinder sollen mit der Familie zusammen sein 
Viele Kinder können nicht mit ihren Eltern zusammen
sein, weil diese in einem anderen Land arbeiten
müssen. Kein Land aber kann den Kindern verbieten
ständig mit ihren Eltern zu leben. Wenn die Eltern
zum Beispiel in der Schweiz leben und das Kind in
Spanien lebt, können sie das Kind zu sich kommen
lassen. Spanien darf dem Kind nicht verbieten in
die Schweiz zu reisen. Die Schweiz aber darf dem
Kind nicht verbieten hier mit seinen Eltern zu leben.
Wenn der Vater zum Beispiel in den USA und die
Mutter in Ägypten wohnt, hat das Kind das Recht
ihnen zu schreiben, zu telefonieren und sich mit
ihnen zu treffen. Vielleicht denkst du, das ist doch
einfach, ich besteige ein Flugzeug und fliege zu ihnen.
Erinnerst du dich? Wir haben in Artikel 7 über die

12

diskutieren sie darüber. Erst dann entscheiden sie,
wo das Kind leben wird.
Auch wenn das Kind von seinen Eltern getrennt
lebt, hat es das Recht den Kontakt mit ihnen auf-
rechtzuerhalten. Vielleicht schreibt oder telefoniert
es ab und zu, vielleicht besucht es sie.
Es kann sein, dass die Eltern oder ein Elternteil im
Gefängnis leben oder dass sie gestorben sind, und
das Kind weiss von allem nichts. Das Schicksal
seiner Eltern zu kennen ist das Recht jedes Kindes,
sofern es stark genug ist die Wahrheit zu ertragen.
Die Regierungen werden dem Kind bei der Suche
nach der Wahrheit helfen und ihm erzählen, was
sie über seine Eltern wissen.
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Artikel 12:
Kinder dürfen sagen, was sie denken 
Es gibt viele Dinge auf der Welt, die für Kinder
wichtig sind: die Trennung der Eltern, die Gestal-
tung der Pausenplätze, die Gefahren im Strassen-
verkehr usw. Die Konvention sagt, dass Kinder zu
allen Dingen, die sie betreffen, sagen können, was
sie denken, was sie fühlen und was sie möchten.
Die Meinung der Kinder muss von den Regierungen
berücksichtigt werden, die bei ihren Entscheidungen
an die Kinder denken sollen.
Seine Meinung frei äussern heisst aber noch
nicht, dass der andere mit mir einverstanden sein
muss. Es bedeutet erst mal, dass er mir zuhören
soll, über meine Ideen nachdenken wird und erst
dann entscheidet. Immer aber muss gefragt werden,
ob das, was das Kind sagt, auch gut für das Kind
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Staatsbürgerschaft gesprochen. Es gibt Länder, die
lassen nicht alle Menschen einreisen. Ob sie ein-
reisen dürfen, hängt von ihrer Staatsbürgerschaft ab.
Man sagt dann, sie brauchen ein Visum. Ein Visum
ist die Berechtigung von einem Land in ein anderes
Land reisen zu dürfen, den Fuss über die Grenzen
eines Landes zu setzen. Wenn man nach einer Be-
rechtigung fragen muss, können Regierungen auch
ja oder nein sagen. Die Konvention verlangt jedoch,
dass Kinder in das Land, in dem ihre Eltern leben,
einreisen und aus ihrem ausreisen dürfen.

Artikel 11:
Wenn Kinder entführt werden 
Weisst du was «kidnapping» ist? Menschen neh-
men zum Beispiel Erwachsene oder Kinder mit,
ohne dass diese einverstanden sind, verstecken
sie, manchmal fordern sie Geld oder andere
Dinge. Es gibt Kinder, die werden so ins Ausland
gebracht. Manchmal von ihren Vätern, manchmal
von ihren Müttern. Diese sind geschieden und
möchten, dass ihr Kind mit ihnen im fernen Aus-
land wohnt. Das Übereinkommen verbietet dies.
Sollte es trotzdem geschehen, muss das Kind wie-
der an seine Heimat zurückgegeben oder in sie
zurückgebracht werden. Die Regierungen haben
dafür miteinander einen Vertrag abgeschlossen.
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Artikel 14:
Jedes Kind darf den Glauben an einen Gott 
bekennnen 
Artikel 13 besagt, dass du sagen kannst, was du
denkst. Dieser Artikel geht noch etwas weiter. Du
hast das Recht zu denken, was du denkst, aber
auch an den Gott zu glauben, an den du glauben
möchtest. Es gibt Menschen, die glauben an Allah,
andere an Buddha, wieder andere an Jesus Christus
oder an den Messias. Manche Menschen glauben
an keinen Gott. Niemand kann dir verbieten, so zu
beten, wie du es zu Hause gelernt hast, oder jene
Messe zu besuchen, in die du mit deinen Eltern
gehst. Mit vierzehn Jahren kannst du entscheiden
zu welchem Glauben du dich bekennen willst.
Sich zu einem Glauben zu bekennen nennt man
Religionsfreiheit. Die Regierungen achten das
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selbst, für die anderen Kinder und die Erwachsenen
ist. Je älter das Kind ist, desto mehr weiss es von
der Welt und ihren Problemen. Es macht sich Ge-
danken darüber, ob das, was es denkt und tut, nur
für es selbst vorteilhaft ist oder auch anderen
dient. Je mehr die Kinder sich mit solchen Gedanken
auseinandersetzen, desto stärker werden die Er-
wachsenen ihre Meinung berücksichtigen. Sie
sagen dann, die Kinder sind reif genug mitzube-
stimmen. Kleinere Kinder haben eine andere Reife
als grössere Kinder und Jugendliche. Sie sind von
anderen Dingen betroffen und bestimmen somit
auch bei anderen Dingen mit.

Artikel 13:
Jedes Kind soll sich informieren 
Bevor du deine Meinung frei äussern kannst,
musst du dich informieren. Denn du musst über
die Sachen, die du vertrittst, Bescheid wissen. Es
kann dir sonst geschehen, dass du etwas erzählst,
was nicht ganz stimmt, und dass man dir dann
nicht so recht glaubt.
Jedes Kind soll sich informieren können. In Büchern,
Zeitungen und Zeitschriften, über den Computer,
das Radio und Fernsehen.
Wenn du sagst, was du denkst, setzt dies voraus,

dass du anderen das gleiche Recht zugestehst;
dass du nicht Dinge über Menschen erzählst,
die ihnen weh tun.
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Artikel 16:
Kinder haben Geheimnisse 
Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du nicht
preisgeben möchtest, Dinge, die deine Geheim-
nisse sind. Dein Tagebuch zum Beispiel oder deine
Briefe, deine Art zu leben, deine Familie, all dies
gehört zu deinem eigenen Reich. Niemand ist be-
rechtigt ohne deine Einwilligung darin zu lesen,
dich auszufragen und danach deine persönlichen
Dinge weiter zu erzählen.

Artikel 17:
Medien sollen Kinder fair informieren 
So wie du das Recht hast zu denken, zu sprechen,
zu fühlen und zu glauben, was du möchtest, hast
du auch das Recht dich zu informieren und Infor-
mationen zu erhalten. Informationen gibt es in
Hülle und Fülle. Interessante, wichtige und unwich-
tige, lustige aber auch Informationen, die ängstigen
oder beunruhigen.
Die Regierungen helfen einander Informationen zu
verbreiten. Diese Informationen werden aufge-
schrieben und gedruckt. Im Fernsehen und Radio
soll in speziellen Sendungen für Kinder über Inte-
ressantes berichtet werden. Für Kinder, die nicht
die gleiche Sprache sprechen wie du, soll es Sen-
dungen im Fernsehen und Artikel in Zeitschriften
in ihrer Sprache geben. Schau dir doch einmal die
rätoromanischen Sendungen im Schweizerischen
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Recht deiner Eltern dich bei der Ausübung deines
Glaubens zu begleiten und zu verstehen.
Zu glauben, denken und sagen, was du möchtest,
kann nur dann eingeschränkt werden, wenn andere
sehr darunter leiden.

Artikel 15:
Wenn Kinder sich versammeln
Du hast das Recht dich mit anderen zu treffen und
mit ihnen zusammen zu sein. Es gibt Situationen,
wo dieses Recht Kindern nicht zugestanden wird.
Zum Beispiel, wenn ältere Kinder sich versammeln
um zu randalieren oder Dinge, die anderen Men-
schen gehören, böswillig beschädigen. Die Men-
schen, die diese Rechte aufgeschrieben haben,
dachten sich, dass Sichversammeln heisst: mitei-
nander diskutieren, seine Meinung kundtun, sich
gemeinsam amüsieren, etwas unternehmen usw.
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Manche Väter möchten ebensoviel mit ihren Kin-
dern zusammen sein wie die Mütter. Manche
Mütter möchten ebenso in ihrem Beruf arbeiten
wie die Väter. Väter übernehmen dann einen Teil
der Hausarbeit, Mütter verdienen einen Teil des
Einkommens. Jetzt gibt es aber viele Mütter und
Väter, die beide arbeiten müssen, weil sonst das
Einkommen für die Familie nicht reicht. Oft sind
dann die Kinder allein zu Hause!
Für solche Fälle sollen die Regierungen Krippen,
Horte, Tagesschulen oder andere Betreuungsorte
einrichten, wo Kinder sein können.

Artikel 19:
Wenn Kinder misshandelt werden 
Du weisst sicher, dass es Kinder gibt, die geschla-
gen werden. Richtig böse geschlagen werden. Sie
bekommen nicht nur einfach einen Klaps, der
nicht wirklich weh tun soll, sondern sie werden
zum Beispiel mit Besenstangen geschlagen oder
mit Feuer oder Nadeln gequält. Einige Kinder wer-
den so stark misshandelt, dass wir es uns kaum
vorstellen können.
Es gibt Kinder, die leben alleine, ihre Eltern küm-
mern sich nicht um sie. Und es gibt Kinder, Jungen
und Mädchen, die darunter leiden, dass Erwachsene
ihnen zu nahe treten. Zunahetreten kann verschie-
denes bedeuten. Vielleicht berühren sie das Kind
auf unangenehme Weise und es fühlt sich nicht

20

Fernsehen an oder höre türkische oder spanische
Sender im Radio! 
Die Regierungen setzen sich auch dafür ein, dass
Informationen, die Kinder ängstigen oder beunru-
higen, verboten werden. Dafür erlassen sie Gesetze.
Und an diese Gesetze müssen sich die Zeitungen,
das Fernsehen und das Radio oder die Bilderbuch-
autoren usw. halten.

Artikel 18:
Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder 
Die Regierungen möchten, dass Mutter und Vater
ihre Kinder erziehen und mit ihnen zusammen
sind. Wenn Eltern sich trennen, muss entschieden
werden, ob das Kind beim Vater oder bei der Mutter
lebt.
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Artikel 21:
Wenn Kinder adoptiert werden 
Adoptieren heisst, dass ein Kind in einer neuen
Familie lebt und den Namen und die Rechte dieser
Familie erhält. Vielfach sind es Kinder, deren Eltern
nicht mehr leben. Leben die Eltern des Kindes aber
noch, müssen sie einverstanden sein, dass ihr
Kind in der neuen Familie lebt. Die leiblichen Eltern
sind einverstanden, dass ihr Kind einen andern
Familiennamen trägt und sie den Adoptiveltern
die Erziehung ihres Kindes überlassen.
Bei jeder Adoption muss überprüft werden, ob die
neuen Eltern gut für das Kind sorgen können, ob
sie genügend Zeit haben und ob sich das Kind in
ihrer Familie wohl fühlen kann. Jede Adoption
muss von den Behörden bewilligt werden. Ansons-
ten ist sie ungültig.
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wohl dabei. Das Kind möchte diese Berührung nicht,
es hat Angst und traut sich nicht, sich zu wehren.
In all diesen Situationen soll den Eltern und Kin-
dern geholfen werden. Die Regierungen erlassen
Gesetze um die Kinder zu schützen. Es kann sein,
dass es manchmal besser ist, die Kinder von ihren
Eltern zu trennen. Manchmal genügt es, wenn die
Familienhilfe und das Jugendamt den Eltern und
den Kindern mit Rat und Tat beistehen. Kinder
können zum Beispiel die Telefonhilfe für Kinder
und Jugendliche (Telefonnummer 147) anrufen.

Artikel 20:
Kinder erfahren Schutz auch ausserhalb 
der Familie
Kinder, die keine Eltern mehr haben oder von ihren
Familien getrennt werden müssen, brauchen be-
sondere Fürsorge und Schutz. Erwachsene suchen
dann einen Ort, wo das Kind sich wohl fühlen kann
und wo es sich sicher fühlt. Wohlfühlen kann
heissen, dass das Kind vielleicht in einer anderen
Familie lebt, aber in seiner Klasse bleiben oder
seine Freunde behalten kann. Oder dass es in einer
Familie leben kann, die dieselbe Sprache spricht
und an denselben Gott glaubt. Die neue Familie
nimmt das Kind auf, pflegt es und liebt es. Manch-
mal kommt es vor, dass das Kind von der Familie
adoptiert wird. Es kann aber auch sein, dass das
Kind mit anderen Kindern im Heim lebt.
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sehr grosse Mühe geben. Auch gibt es Sachen, die
sie nicht lernen können – es sind geistig behin-
derte Kinder.
Behinderte Kinder haben die gleichen Rechte wie
alle anderen Kinder. Darüber hinaus haben sie das
Recht auf besondere Hilfe. Ärztliche Hilfe soll ermög-
lichen ihre Behinderung zu behandeln. Therapien
sollen die Folgen der Behinderung mildern. Schulen
bereiten die Kinder auf ein möglichst selbstständiges
Leben vor und ermöglichen ihnen einen Beruf zu
lernen.
Trotz der Verschiedenheit von behinderten und
nichtbehinderten Kindern sollen sie möglichst viel
miteinander zusammen sein, gemeinsam spielen,
lernen, und sich gegenseitig helfen.
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Manchmal ist es nicht möglich Adoptiveltern aus
dem gleichen Land des Kindes zu finden, oder Fa-
milien möchten ein Kind aus einem fremden Land
adoptieren. Das Kind wird dann sein Land verlassen
und im Land seiner Adoptiveltern leben. Im neuen
Land erhält es den gleichen Schutz wie die Kinder,
die dort aufgewachsen sind.

Artikel 22:
Wenn Kinder flüchten 
Es gibt Kinder, die ihr Land verlassen müssen. Sie
fliehen vor Krieg, Hunger und Not. Manchmal fliehen
sie alleine, manchmal in Begleitung der Mutter,
des Vaters oder mit anderen Menschen. Im neuen
Land haben sie ein Recht auf besonderen Schutz
und Hilfe. Insbesondere versuchen die Behörden
herauszufinden, wo die Eltern oder die Verwandten
leben um das Kind wieder mit ihnen zusammenzu-
führen. Gelingt dies nicht, haben Flüchtlingskinder
die gleichen Rechte wie die Kinder, die im Aufnah-
meland aufgewachsen sind.

Artikel 23:
Wenn Kinder behindert sind 
Manche Kinder können nicht sehen, nicht hören,
nicht gehen, nicht sprechen – es sind körperbehin-
derte Kinder. Manche Kinder lernen sehr langsam,
brauchen viel mehr Zeit um neue Sachen aufzu-
nehmen und zu behalten und dies, obwohl sie sich
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Artikel 25:
Wenn Kinder im Heim oder Krankenhaus leben 
Eine Behinderung oder Krankheit kann so schwer
sein, dass Kinder im Heim oder im Krankenhaus
für lange Zeit leben und gepflegt werden müssen.
Damit die Eltern sicher sein können, dass ihre Kinder
gut aufgehoben sind und richtig gepflegt werden,
sollen diese Heime von den Behörden überprüft
werden. Dies ist bei uns die Aufgabe der Gesund-
heits- und der Jugendämter.

Artikel 26:
Kinder brauchen Sicherheit
Du hast ein Recht auf soziale Sicherheit und auf
eine Sozialversicherung. Was heisst dies aber?
Wenn du krank bist, Medikamente brauchst, im
Krankenhaus gepflegt werden musst, die Ärztin
besuchst, kostet das viel Geld. Deine Eltern versi-
chern dich deshalb bei einer Krankenkasse. Die
Krankenkasse bezahlt die Rechnung für dich und
deine Eltern.

Artikel 27:
Kinder sollen nicht in Not leben müssen 
Um sich zu entwickeln und wachsen zu können,
braucht es viel Liebe und Zuneigung. Darüber hinaus
aber kostet es auch Geld. Beides bekommst du
von deinen Eltern.
Manche Eltern sind arbeitslos oder verdienen nicht
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Artikel 24:
Kinder wollen gesund sein 
Jedes Kind soll gesund sein und gesund bleiben.
Deshalb ermöglichen die Regierungen, 

dass du von einem Arzt oder einer Ärztin behandelt
wirst, wenn du krank bist oder einen Unfall hattest; 
dass Mütter vor und nach der Geburt gut betreut
werden, damit ihre Kinder gesund zur Welt kommen;
dass Kinder gesund essen und nicht hungern
müssen;
dass Kinder sauberes Wasser zum Trinken und
saubere Luft zum Atmen haben;
dass du und deine Eltern wissen, was du tun
musst um gesund zu bleiben und wie du dich
verhalten musst um keinen Unfall zu erleiden;
dass die Erwachsenen alle Kranken nur mit Be-
handlungsmethoden pflegen, die der Gesundheit
nicht schaden.
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Menschen brauchen. Deshalb führen alle Länder
auf der Welt Schulen. Das Übereinkommen besagt
sogar, dass es Pflicht ist die Schule zu besuchen.
Der Schulunterricht ist kostenlos. Alle Kinder müssen
den Unterricht während neun Schuljahren regel-
mässig besuchen.
Am Ende der Schulzeit sollen Kinder wählen können,
ob sie einen Beruf erlernen oder noch weiterhin
die Schule besuchen möchten. Für viele Kinder ist
dies eine schwierige Zeit. Es gibt Berufsberatungs-
stellen, die hier den Kindern und ihren Eltern wei-
terhelfen.
Deine Lehrerin oder dein Lehrer versucht in deiner
Klasse eine gute Lernatmosphäre zu schaffen. In
Klassen, wo alle Kinder akzeptiert sind, wo Kinder
sich gegenseitig helfen, wo miteinander gelacht,
gefeiert und diskutiert wird, lernen Kinder besser.
Straft der Lehrer oder die Lehrerin die Kinder, so
dürfen diese Kinder nicht gedemütigt werden.

Artikel 29:
Was Kinder in der Schule lernen sollen 
In der Schule soll nicht nur gelesen, geschrieben
und gerechnet werden. Kinder sollen auch ihre
besonderen Begabungen kennen lernen und diese
vertiefen. Sie sollen lernen ihre eigene Meinung
zu haben, diese zu sagen und die Meinung der
anderen anzuhören und anzunehmen. Sie sollen
lernen, eine gemeinsame Lösung bei unterschied-
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genügend Geld um ihre Kinder zu ernähren, zu
kleiden, zu schulen und die Versicherungsbeiträge
für die Krankenkasse zu bezahlen. In solchen Fällen
helfen ihnen die Jugend- und Sozialämter.
Manche Kinder leben nicht mit beiden Eltern, z. B.
weil diese geschieden sind. Väter oder Mütter, die
nicht mit ihrem Kind zusammenleben, bezahlen
Alimente. So beteiligen sie sich an den Kosten für
das Kind. Weigern sich Eltern, dies zu tun, ent-
scheidet das Gericht darüber. Das Jugendamt ver-
tritt dabei das Kind und hilft ihm.

Artikel 28:
Kinder müssen die Schule besuchen 
Kinder haben das Recht zu lernen, was sie interes-
siert und was sie für das Zusammensein mit andern
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Artikel 30:
Wenn Kinder einer Minderheit angehören 
In der Schweiz gibt es zum Beispiel Kinder, die
sprechen eine sehr seltene Sprache – das Romani-
sche. Diese Kinder gehören zu einer Minderheit.
Für sie ist es wichtig, dass sie ihre Sprache zu
Hause, in der Schule oder im Dorfe sprechen können,
romanische Zeitungen lesen und romanische Sen-
dungen am Radio und im Fernsehen verfolgen
können. Sie sollen ihre Sitten und ihr Brauchtum
pflegen. Die Mehrheit muss in ihren Entscheidungen
auf die Minderheit Rücksicht nehmen und ihnen
Schutz gewähren. In vielen Ländern gibt es Min-
derheiten z. B. die Indianer in Nord- und Südame-
rika, die Ureinwohner in Australien, die Samen in
Finnland...
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lichen Meinungen zu suchen. Sie sollen lernen
sich zu informieren und ihre eigenen Ideen auszu-
probieren.
Es ist wichtig, dass Kinder die Sitten und Bräuche
ihres Landes kennen und sich wohl fühlen und
auch stolz sind, wenn sie tanzen, singen und leben,
wie sie es in ihrer Heimat tun würden.
Kinder sollen ihre Muttersprache kennen und
sprechen. Mädchen und Jungen haben die gleichen
Rechte und Pflichten. Ausländerkinder haben die
gleichen Rechte wie die einheimischen Kinder. All
dies zu respektieren soll jedes Kind lernen.
Zu lernen, dass Frieden besser ist als Krieg, der
Schutz der Umwelt wichtiger ist als die Zerstö-
rung, macht dich mitverantwortlich für unsere
Erde. Dies zu lernen bedeutet danach zu leben.
Und doch ist es manchmal schwierig eine gemein-
same und gerechte Lösung zu finden, wenn du
z.B. mit jemandem Streit hast. Versuchen soll man
es aber auf jeden Fall.
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Zeit zum Lernen. Das Übereinkommen will alle
Kinder vor Kinderarbeit und Ausbeutung schützen.
Schutz bedeutet hier, dass die Regierungen der
verschiedenen Länder Gesetze erlassen, die sagen
von welchem Alter an Kinder arbeiten dürfen, wie
viele Arbeitsstunden erlaubt sind und wie viel ein
Geschäftsinhaber bezahlen muss.

Artikel 33:
Wenn Kinder trinken, rauchen und Rauschgift
nehmen
In vielen Ländern – auch bei uns – nehmen Kinder
Drogen. Sie nehmen Tabletten, schnüffeln, trinken
Alkohol, rauchen oder spritzen sich Rauschgift.
Drogen zerstören die Gesundheit, den Willen und
die engsten Freundschaften. Trotzdem nehmen
einige Kinder Drogen, weil sie denken, dass sie so
für kurze Zeit ein Gefühl von Glück spüren oder
auch gewisse Dinge einfach vergessen können.
Die Kinder vor Drogen zu schützen, sie über die
Gefahr der Abhängigkeit zu informieren und Hilfe
anzubieten, ist die Aufgabe der Regierungen.
Manche Kinder verkaufen für Erwachsene Rausch-
gift. Drogenverkauf aber ist strafbar – auch für Kinder.
Um die Kinder vor diesen Straftaten zu schützen
erlassen Regierungen Gesetze. Diese sagen, dass
Erwachsene Kinder für den Drogenverkauf nicht
missbrauchen dürfen.
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Artikel 31:
Kinder brauchen Freizeit 
Ruhe, Erholung und Spiel sind wichtige Augenblicke
im Leben jedes Kindes. Schulferien, Zeit zum Spielen,
Werken, deine Freunde zu treffen, ins Museum, Kino
oder in eine Ausstellung zu gehen, dir ein Theater
oder eine Zirkusvorstellung anzusehen, bereichern
das Leben.
Die Städte und Gemeinden achten darauf, dass
ihre Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten zur
vielfältigen Freizeitgestaltung haben.

Artikel 32:
Wenn Kinder arbeiten 
Täglich gehst du zur Schule. Dafür verwendest du
einen grossen Teil deiner Zeit. In vielen Ländern
verbringen Kinder die meiste Zeit damit Geld zu
verdienen, damit die Familie überleben kann.
Diese Kinder haben weder Zeit zum Spielen noch
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sprechen nicht darüber. Sie haben Angst und fühlen
sich bedroht. Manche schämen sich dafür, obwohl
sie keine Schuld daran haben. Diese Kinder brauchen
Hilfe von Menschen, die ihnen glauben und denen
sie vertrauen können.

Artikel 35/36:
Wenn Kinder ausgebeutet werden 
Es gibt Erwachsene, die nützen das Vertrauen von
Kindern aus. Sie handeln mit Kindern, verkaufen
oder entführen sie. Auch davor und vor anderen
Formen der Ausbeutung müssen Kinder geschützt
werden.

Artikel 37:
Wenn Kinder gequält werden
Manche Kinder stehlen oder verletzen Menschen
so schwer, dass diese Kinder bestraft werden oder
im Gefängnis leben müssen. Wenn Kinder bestraft
werden oder im Gefängnis leben, brauchen sie
Schutz. So dürfen sie nicht gequält, gefoltert oder
misshandelt werden. Auch dürfen Kinder nicht mit
Erwachsenen in derselben Zelle leben.
Kinder dürfen nicht für ihr ganzes Leben zu Gefäng-
nisstrafen verurteilt werden. Auch Todesstrafen
für Kinder sind nicht erlaubt, selbst dann nicht,
wenn sie sehr Schlimmes getan haben.
Wenn ein Kind im Gefängnis leben muss, soll
diese Zeit möglichst kurz sein. Auch im Gefängnis
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Artikel 34:
Wenn Erwachsene Kindern zu nahe treten 
Dein Körper gehört dir. Niemand hat das Recht dich
zu berühren, wenn du es nicht wünschst oder wenn
es dir nicht angenehm ist. Du hast das Recht nein
zu sagen. Manche Erwachsenen berühren Kinder
unangenehm. Sie schlagen oder treten sie. Beides
tut weh. Aber auch bei Berührungen, die sich für
dich komisch anfühlen, hast du das Recht nein zu
sagen. Ablehnen kannst du, wenn Erwachsene
dich länger drücken und festhalten, als du möchtest.
Wehren musst du dich, wenn sie dich an deiner
Scheide, deinem Penis oder deinem Po streicheln
wollen oder dich dazu bringen wollen sie auf eine
Art anzufassen, die du nicht magst. Für Kinder ist
dies abstossend und sehr schlimm. Viele Kinder
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Artikel 39:
Was bedeutet Wiedergutmachung 
Es gibt Kinder, die trotz der Gesetze gequält, gefol-
tert, misshandelt oder ausgebeutet werden. Es gibt
Kinder, die an Kriegen teilnehmen mussten. Sie alle
haben grosses Leid erfahren. Diese Kinder haben
das Recht auf Wiedergutmachung. Es bedeutet,
dass die Kinder ärztliche Hilfe, Zeit für Gespräche,
Zeit sich in Ruhe zu erholen erhalten.

Artikel 40:
Wenn Kinder eine Straftat begehen 
Manche Kinder klauen Fahrräder, knacken Autos,
brechen in Geschäfte ein oder verkaufen Drogen.
Sie können vor Gericht gestellt werden. Richter und
Richterinnen, die eine Strafe festlegen, bedenken
das Alter des Kindes und seine Zukunft. Es kommen
nur Strafen in Frage, die das weitere Leben des
Kindes nicht zerstören.
Kein Kind wird bestraft, ohne dass vorher geprüft
wird, ob es schuldig ist. Erst wenn man die Schuld
nachweisen kann, gilt es als schuldig.
Vor Gericht muss jemand dem Kind helfen sich zu
verteidigen. Seine Eltern oder ein Anwalt können
dies tun.
Kein Kind darf gezwungen werden vor Gericht als
Zeuge oder Zeugin auszusagen.
Das Gericht darf den Namen des Kindes gegenüber
der Presse, dem Fernsehen oder dem Radio nicht
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sind sie Kinder. Sie brauchen Unterricht und Zeit
zum Spielen. Der Kontakt mit ihrer Familie soll
nicht abbrechen.
Viele Richter und Richterinnen weisen Kinder in ein
Erziehungsheim ein und nicht ins Gefängnis. Eine
Verurteilung zu Gefängnis soll nur dann erfolgen,
wenn das Kind nicht von seinen Straftaten abzu-
halten ist.

Artikel 38:
Kinder im Krieg
Es gibt Länder, wo Kinder Soldaten sind und in
den Krieg ziehen müssen. Krieg ist aber kein Spiel,
und Kinder müssen davor geschützt werden als
Soldaten teilzunehmen.
Wenn in einem Land Krieg geführt wird, müssen
die Kinder, die Frauen und die alten Menschen be-
sonders geschützt werden.
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preisgeben. Auch können Zuschauer vom Prozess
ausgeschlossen werden.
Wenn die Gerichtsverhandlung in einer anderen
Sprache stattfindet, hat das Kind das Anrecht auf
eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher.
Wenn ein Kind vom Gericht verurteilt wird, hat es
das Recht dieses Urteil von einem höheren Gericht
überprüfen zu lassen.

Artikel 41:
Die besseren Gesetze gelten 
Wenn das Gesetz eines Landes die Kinder besser
schützt, als es dieses Übereinkommen tut, soll das
bessere Gesetz gelten.
Aufgeschriebene Rechte nützen nicht viel, wenn
die Kinder über ihre Rechte nicht Bescheid wissen
und die Erwachsenen nicht wissen, wie sie Kindern
zu ihren Rechten verhelfen können. Aufgeschrie-
bene Rechte nützen auch nicht viel, wenn man sich
nicht darum kümmert, ob sie eingehalten werden
oder nicht. Die Regierungen der Länder haben
sich mit ihrem Beitritt zum Übereinkommen ver-
pflichtet die Kinderrechte bekanntzumachen und
dafür zu sorgen, dass sie durchgesetzt werden. Ob
dies aber wirklich geschieht, muss von Zeit zu Zeit
überprüft und kontrolliert werden.
Die Regierungen wählen Frauen und Männer, die
diese Aufgabe übernehmen. Für vier Jahre ge-
hören sie dem Ausschuss an, der die Kinderrechte

überwacht. Natürlich müssen diese Frauen und
Männer Kinder verstehen, ihre Probleme sehen
und die Verstösse gegen ihre Rechte erkennen.
Alle Regierungen, die dem Übereinkommen bei-
getreten sind, berichten das erste Mal zwei Jahre
nach der Ratifizierung dem UNO-Generalsekretär,
was sie zur Verwirklichung der Kinderrechte getan
haben. Der Generalsekretär leitet den Bericht an
die zehn Frauen und Männer weiter. Diese wie-
derum berichten alle zwei Jahre der UNO-Gene-
ralversammlung, was die Regierungen in den ein-
zelnen Ländern für die Kinder getan haben.
Nicht nur die Regierungen der Staaten berichten
über die Verwirklichung der Rechte. Auch UNICEF
beteiligt sich daran. UNICEF heisst «United Nations
International Children’s Fund». Es ist jene Organi-
sation der UNO, die sich besonders für die Kinder
in der ganzen Welt einsetzt. UNICEF kann an den
Sitzungen des Ausschusses teilnehmen und diesen
bei ihrer Arbeit unterstützen.

Wenn Kinderrechte nicht vergessen 
werden sollen
Alle Staaten der Welt sollen dem Übereinkommen
beitreten. Ob ein Land beitreten soll oder nicht,
entscheidet sein Parlament. Sobald sich zwanzig
Länder dem Übereinkommen angeschlossen haben,
tritt es in Kraft. Dies ist am 2. September 1990 ge-
schehen. 
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Adoption: 

Kinder können von fremden Eltern aufgenommen werden.

Diese neuen Eltern adoptieren das Kind, d. h. sie geben

ihm ihren Namen. Das Kind ist dann gleich berechtigt mit

den leiblichen Kindern der Familie. Leibliche Kinder sind

jene Kinder, die von den Eltern gezeugt und geboren wur-

den. Wenn Adoptiveltern sterben, erben adoptierte Kinder

zu gleichen Teilen wie die leiblichen Kinder.

Alimente: 

Alimente sind monatliche Beiträge an einen geschiede-

nen Familienteil. Jener Elternteil, der mit den Kindern zu-

sammenlebt, erhält einen Zuschuss vom andern Eltern-

teil. So können die Ausgaben für die gemeinsamen

Kinder bestritten werden. Die Höhe der Alimente be-

stimmt der Richter im Scheidungsverfahren.

Artikel: 

Artikel sind längere oder kürzere Gesetzestexte, die ein

ganz bestimmtes Thema regeln. Zum Beispiel die Ge-

sundheit, den Glauben, die Schule usw. Ein Thema kann

mehrere Artikel haben. Die Anzahl der Artikel ist abhängig

davon, wie genau ein Frage geregelt werden muss.

Ausbeutung: 

Wenn jemand eine Person für sich arbeiten lässt und die-

ser Person nicht genügend Lohn bezahlt oder genügend

KLEINES LEXIKONMittlerweile gilt die Kinderrechtskonvention für
alle Länder dieser Welt ausser für Somalia und die
USA. Die Schweiz hat sich im Jahr 1997 verpflichtet
die Kinderrechtskonvention einzuhalten. Sobald
ein Land dem Übereinkommen beigetreten ist, darf
es mitbestimmen. Vielleicht möchte es bestimmte
Artikel verändern oder streichen. Über einen solchen
Vorschlag diskutieren dann alle Länder und beraten
darüber, wie sie sich entscheiden werden. Jedes
Land kann das Übereinkommen kündigen.
Das Übereinkommen wurde in Arabisch, Chine-
sisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spa-
nisch aufgeschrieben. In Ländern, in denen die
Menschen eine andere Sprache sprechen, wird
das Übereinkommen in die Landessprache über-
setzt. So ist man sicher, dass alle Kinder auf der
Welt sich über ihre Rechte informieren können.
Das Original des Übereinkommens wird vom Ge-
neralsekretär der UNO in New York aufbewahrt.
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Gesetzes. Weltweit gibt es Konventionen zum Schutz be-

stimmter Tiere, der Umwelt oder zum Schutz des Menschen

wie beispielsweise die Rassismuskonvention. Jedes Land

kann bei der Ratifizierung einer Konvention Vorbehalte

anbringen. Dies bedeutet: Das Land klammert bestimmte

Artikel der Konvention für die Übernahme in sein eigenes

Gesetz aus. Diese Artikel werden dann nicht Landesrecht.

Man darf jedoch nur Artikel ausschliessen, die nicht das

Herz der Konvention treffen. Welche Vorbehalte ein Land

anbringen will, muss es vor der Unterschrift sagen. Die

Schweiz beispielsweise hat Vorbehalte angebracht. Diese

Vorbehalte wurden durch das Parlament bestimmt. Es sind

Artikel, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die schweizer-

schen Gesetze eingebracht werden können. Sobald jedoch

die Schweiz ihr entsprechendes Gesetz ändert, muss sie

die angebrachten Vorbehalte zurückziehen und das neue

Gesetz der Konvention anpassen.

Leibliche Eltern: 

Die leiblichen Eltern sind jene Eltern, die ein Kind gezeugt

und geboren haben.

Präambel: 

Die Präambel ist die Einleitung eines internationalen

Übereinkommens oder eines Gesetzes. In der Präambel

wird aufgeschrieben, woran die Menschen, die das Ge-

setz gemacht haben, dachten. Die Erklärungen, die in der

Präambel stehen, sind wichtig, damit  die Gesetze ver-

standen werden.

Ferien und Ruhezeit gönnt, nennt man dies Ausbeutung.

Kinder werden beispielsweise in Teppichfabriken oder in

Schuhfabriken ausgebeutet. Sie müssen in stickigen Räu-

men viele Stunden arbeiten und erhalten einen sehr ge-

ringen Lohn. Vielfach dürfen sie während der Arbeitszeit

nicht zur Toilette oder dürfen nicht schwatzen, umherge-

hen oder etwas trinken und essen. Diese Kinder werden

von den Fabrikbesitzern ausgebeutet.

Einkommen: 

Das Einkommen einer Person ist das Geld, das sie für ihre

Arbeit erhält.

Jugendamt: 

Amtliche Stelle, die sich besonders um die Jugend in der

Stadt oder im Dorf kümmert. Beispielsweise sucht sie

Pflegeplätze für Kinder, deren leibliche Eltern nicht mehr

oder nicht genügend für sie sorgen können. Sie kümmern

sich aber auch um Freizeit- und Spielplatzgestaltung usw.

Konvention: 

Die Konvention ist ein Übereinkommen, eine Abmachung

zwischen verschiedenen Ländern der Welt. Diese Länder

verpflichten sich die im Übereinkommen genannten Regeln

einzuhalten. Das Übereinkommen über die Rechte des

Kindes umfasst 54 Artikel, d. h. 54 kürzere und längere

Texte sagen, welchen Schutz Kinder für ihre Entwicklung

und Entfaltung brauchen und welche Rechte ihnen zustehen.

Wenn eine Konvention ratifiziert ist, wird sie Teil unseres
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schrieben die Beamten der Einwohnerkontrolle diese Daten

in grosse Bücher, heute speisen sie Computer damit.

Richter:

Die Richter beurteilen in einer Gerichtsverhandlung die

begangene Straftat.

Soziale Sicherheit: 

Damit alle Menschen bis ins hohe Alter in finanzieller Si-

cherheit leben können, hat der Staat verschiedene Versi-

cherungen eingeführt. Die Invalidenversicherung, die AHV

(Alters- und Hinterbliebenenversicherung), die Arbeits-

losenkasse, die Unfallversicherung. Alle Arbeiter und Ar-

beiterinnen bezahlen jeden Monat von ihrem Lohn einen

Anteil an diese Versicherungen. Den anderen Teil bezahlt

der Arbeitgeber. Der Staat verteilt diese Gelder. Dafür

müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Beispiels-

weise erhalten Männer mit 65 und Frauen mit 64 die AHV.

Sie müssen nicht mehr arbeiten und erhalten jeden Mo-

nat einen Beitrag um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu

können. Ist ein Kind, ein Erwachsener behindert, erhält er

jeden Monat von der Invalidenversicherung Gelder. Kin-

der, die keine Eltern mehr haben, erhalten eine Waisen-

rente, und Menschen, die ihre Arbeit verlieren, erhalten

Arbeitslosenunterstützung. So will man verhindern, dass

Menschen in Not geraten. Trotz grossen Anstrengungen

in diesem Bereich gelingt es jedoch nicht immer.

Randalieren: 

Randalieren bedeutet böswillig Sachen beschädigen.

Ratifizieren: 

Länder, die sich verpflichten die Regeln eines Abkom-

mens oder eines Übereinkommens einzuhalten, unter-

schreiben es. Mit dieser Unterschrift bestätigen sie, dass

sie alle ihre Gesetze dem Übereinkommen anpassen wer-

den. Diesen Vorgang nennt man Ratifizierung.

Rechtlicher Beistand: 

Wenn ein Kind eine Straftat begeht und bestraft werden

muss, soll es eine Hilfe erhalten. Hilfe leistet der Rechts-

anwalt oder eine andere Person, die sich in den Gesetzen

auskennt. Diese Person nennt man den «rechtlichen Bei-

stand».

Rechtlicher Schutz: 

Wenn ein Mensch einem Kind etwas antut, das es verletzt,

hat es das Recht auf Schutz. Rechtlicher Schutz bedeutet,

dass im Gesetz geschrieben steht, welche Strafe für die

begangene Tat ausgesprochen werden kann. Das Kind

kann mit Hilfe eines Rechtsanwaltes ein Gerichtsverfah-

ren anstreben.

Register: 

Jedes Land muss ein Register führen. Darin werden alle

Namen, Geburts- und Todesdaten, Hochzeits- und Schei-

dungsdaten usw. seiner Staatsbürger eingetragen. Früher
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Übereinkunft: 

Vertrag zwischen bestimmten Ländern dieser Welt.

UNO: 

UNO heisst «United Nations Organisation». Es ist ein Zu-

sammenschluss vieler Länder, die sich für gemeinsame

Ziele einsetzen. Der Hauptsitz der UNO ist in New York. Die

UNO hat einen Generalsekretär. Verschiedene Organisa-

tionen gehören zur UNO. Zum Beispiel die UNICEF. Sie

setzt sich besonders für die Kinder ein. Die UNESCO setzt

sich besonders für Kulturgüter ein. Die WHO setzt sich be-

sonders für die Gesundheit ein. In Genf gibt es ebenfalls

ein UNO-Gebäude, den Völkerbundspalast.

Versammlung: 

Das Zusammenkommen einer Gruppe von Menschen um

eine bestimmte Idee auszuführen, sich für etwas einzuset-

zen oder über etwas zu diskutieren nennt man Versamm-

lung.

Vertragsstaaten: 

Jedes Land, das einem internationalen Übereinkommen

beigetreten ist, ist ein Vertragsstaat dieses Übereinkom-

mens. Alle Staaten, die die Konvention über die Rechte

des Kindes ratifiziert haben, sind Vertragsstaaten der Kon-

vention.

Staatenlos: 

Staatenlose sind Menschen, die ihre Staatsbürgerschaft

beispielsweise wegen Flucht verloren haben. Sie erhalten

dann einen Flüchtlingspass.

Staatsangehörigkeit: 

Jedes Kind ist im Register seines Landes eingetragen.

Meistens handelt es sich um das Land seines Vaters,

manchmal um das seiner Mutter. Mit diesem Eintrag er-

hält das Kind die Staatsbürgerschaft. Es untersteht somit

den Gesetzen seines Landes. Hält es sich über längere

Zeit an einem Ort auf, braucht es für dieses neue Land

eine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Staatsbürgerschaft

verliert man beispielsweise durch Flucht. Man kann je-

doch auch um eine Staatsbürgerschaft eines Landes

nachfragen. Meistens muss man dafür eine bestimmte

Zeit in diesem Land leben und eventuell die Gesetze, die

Sprache und die Geschichte dieses Landes kennen.

Straftaten: 

Straftaten sind Vergehen, die Kinder oder Erwachsene be-

gangen haben. Straftaten müssen von einem Gericht be-

urteilt werden. In der Gerichtsverhandlung wird der Rich-

ter für die Ausübung der Tat eine Strafe verfügen. Das

kann eine Geldstrafe, Gefängnis oder – in manchen Län-

dern – die Todesstrafe sein. Kinder dürfen nicht zum Tode

verurteilt werden.



Visum: 

Das Visum ist die Berechtigung in ein Land ein- und daraus

auszureisen. Bestimmte Staatsangehörige brauchen für

bestimmte Länder ein Visum. Wenn du beispielsweise als

Schweizer oder Schweizerin nach Sambia reisen möchtest,

brauchst du ein Visum. Dies erhältst du auf der Botschaft

von Sambia. Ein Land kann die Einreise erlauben oder

verweigern.

Wiedergutmachung:

Menschen, die gequält oder gefoltert wurden oder sonst

wie grosses Leid erfahren haben, haben ein Recht auf Wie-

dergutmachung. So erhalten sie beispielsweise kostenlos

ärztliche oder psychologische Betreuung. Manchmal spricht

ihnen das Gericht Geld zu. Dann etwa, wenn sie nicht mehr

arbeiten können, um sich zu erholen oder wenn sie lange

Zeit arbeitslos bleiben werden.
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Reise zu einem neuen Planeten 
 
Zweck 
Dieses Lehrblatt ist eine Einleitung in die Thematik der Kinderrechte. Die Schüler/innen entdecken diese Begriffe über eine imaginäre Reise zu einem neuen 
Planeten und entdecken den Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Ausserdem können die Lehrkräfte Ideen zum Vorgehen oder Links aus 
dem Internet herunterladen. 
 
Zielgruppe 
Schüler/innen im Alter von 6 - 9 Jahren 
 
Zielvorgabe 
Nach dem Durcharbeiten diese Moduls sollten die Schüler/innen: 

 Zu unterscheiden zwischen den Wünschen und den Bedürfnissen der Kinder 
 
Dauer 
45 Minuten 
  
Benötigte Hilfsmittel 

 Verschiedenfarbenes Papier und Umschläge 
 Buntstifte 
 3 Dokumente zum Herunterladen 

 
Zum Herunterladen 
Anhang 1 Einführung 

Hauptteil I 
Schlussfolgerung 

Blatt für Schüler/innen: 
Karten mit Wünschen und Bedürfnissen (Ausdruck wenn möglich auf Papier in 5 verschiedenen Farben, 
zum Ausschneiden und Zusammenstellen in Umschlägen) 

Anhang 2 Schlussfolgerung Blatt für Schüler/innen: 
Karten der zehn Grundrechte des Kindes (zum Ausdrucken und Ausschneiden) 

Anhang 3 Schlussfolgerung Blatt für die Lehrkraft: 
Auflösung des Kartenspiels 

 



Kinderrecht _ Reise _ 6-9 Jahre     

© Terre des hommes – Kinderhilfe, Sektor Jugend, 2007. Unter der Bedingung, dass Terre des hommes erwähnt wird, kann der Inhalt der Unterlagen für Lehrpersonen frei vervielfältigt und 
verwendet werden. 

 
 
Stundenplan 
 
 
 
 
Reihenfolge Thema und Zweck Aktivität Methode Form Unterlagen   Dauer 
Einführung 
Reise zu 
einem neuen 
Planeten  

Eine Wahl treffen aus 
einer Liste von 18 
Elementen (gemäss 
vorheriger 
Besprechung in der 
Gruppe). 
Erfassen des 
Unterschieds 
zwischen Wünschen 
und Bedürfnissen. 

Die Lehrkraft erklärt den Kindern, dass sie nun 
in einer fliegenden Untertasse zu einem neuen 
Planeten fliegen werden: die Lehrkraft ist der 
Pilot, und die Kinder bereiten die Reise vor. Es 
werden Dreier- oder Vierergruppen gebildet, die 
sich im Zimmer zur Arbeit verteilen. Sie erhalten 
einen farbigen Umschlag mit 18 Karten von 
Dingen, die auf die Reise mitgenommen werden 
sollen (Anhang 1). Es hat wenig Platz in der 
Untertasse, es gilt somit sorgfältig gemeinsam 
auszuwählen: Jede Gruppe behält also 10 Sachen 
zum Leben und sich Wohlfühlen auf dem 
Planeten. Die Lehrkraft sammelt die restlichen 
Karten wieder ein. Eine Diskussion entspinnt sich 
zu dieser Aufteilung, es wird aufgezeigt, welche 
Karten am häufigsten zurückgeblieben sind; ÿFiel 
euch diese Wahl leicht? Wart ihr euch alle einig? 
Warum habt ihr diese Dinge nicht aus- gewählt? 
Gibt es Dinge, die ihr gewählt habt weil sie Spass 
machen und andere, die absolut notwendig sind 
zum Überleben?Ÿ 

Diskussion 3-4er-Gruppen 
Gemeinschaftsarbeit

Blatt Schüler/innen: 
Karten mit 
Wünschen und 
Bedürfnissen 
(Anhang 1) 

10Ê 
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Hauptteil I 
Reise zu einem 
neuen Planeten  

Führen von 
Verhandlungen in 
Gruppen. Mit eigenen 
Worten den 
Unterschied der Begriffe 
'Wünsche' und 
'Bedürfnisse' ausdrücken. 

Die Lehrkraft mimt einen Abflug und stellt 
fest, dass die Untertasse zu schwer ist. Jede 
Gruppe muss nochmals 4 Karten 
auswählen, die sie mitnehmen will (also 6 
werden aussortiert). Das wird schwierig. 
Die Lehrkraft wird bemerken, dass einzelne 
Gruppen anfangen, untereinander über die 
Verteilung der Karten zu verhandeln Die 
Lehrkraft sammelt die aussortierten Karten 
ein, und die Kinder erklären, warum sie 
welche Karte behalten haben. Es folgt eine 
Diskussion: ÿHabt ihr alles, was ihr braucht? 
Habt ihr Sachen behalten einfach weil sie 
euch Spass machen? Warum? Fehlt jetzt 
etwas sehr Wichtiges?Ÿ. 

Verhandlung
Diskussion 

3-4er-Gruppen 
Gemeinschaftsarbeit

Blatt 
Schüler/innen: 
Karten mit 
Wünschen und 
Bedürfnissen 
(Anhang 1) 

15Ê 

Schlussfolgerung  Mit seinen  
eigenen Worten  
den Unterschied 
zwischen Wünschen und 
Bedürfnissen erklären. 

Die Lehrkraft verteilt die Karten mit 
Wünschen und Bedürfnissen (Anhang 1) 
und die Karten der zehn Grundrechte des 
Kindes (Anhang 2), je eine an jedes Kind. 
Die Kinder bilden jetzt 'Karten-paare' 
(immer ein Recht und ein Bedürfnis); am 
Ende des Spiels werden einige Kinder 
werden übrig bleiben. Die Lehrkraft lenkt 
nun die Dis-kussion auf die Karten der 
Kinder, die keinen Treffer gefunden haben: 
ÿWarum sind diese Karten allein 
geblieben?Ÿ. Hier stellt sich heraus, ob die 
Kinder den Unterschied zwischen 
Wünschen und Bedürfnissen begriffen 
haben.  

Spiel Gemeinschaftsarbeit Unterlagen 
Schüler/innen:  
Karten mit 
Wünschen und 
Bedürfnissen 
(Anhang 1) 
Karten der zehn 
Grundrechte des 
Kindes 
(Anhang 2) 
Blatt für die 
Lehrkraft: 
Auflösung des 
Kartenspiels  
(Anhang 3) 

15Ê 
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Zusammenfassung
 

Zusammenfassen der Hauptpunkte, die man 
aus diesem Modul gelernt hat 

Die Lehrkraft stellte Fragen um festzustellen, 
was aus diesem Modul gelernt wurde: 

 Was habt ihr behalten?  
 Was wisst ihr nun über die 

Kinderrechte?  
 Was ist der Unterschied zwischen Wün-

schen und Bedürfnissen?  
 Welche Rechte könnt ihr aufzählen? 

Diskussion Gemeinschaftsarbeit  5Ê 

 



Kinderrecht _ Reise _ 6-9 Jahre     

© Terre des hommes – Kinderhilfe, Sektor Jugend, 2007. Unter der Bedingung, dass Terre des hommes erwähnt wird, kann 
der Inhalt der Unterlagen für Lehrpersonen frei vervielfältigt und verwendet werden. 

Gesunde Ernährung 

Anhang 1: Blatt Schüler/innen 
Karten mit Wünschen und Bedürfnissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinkwasser 

Freunde Identitätskarte 

Bücher Ein PC 

Medikamente Eine Familie die Dich 
liebt 
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Material zum Bau einer 
Unterkunft 

Die Möglichkeit, seine 
Religion auszuüben 

Die Chance, sagen zu 
können, was du denkst, 
und angehört  
zu werden 

Spielzeug 

Videos und DVD-Player Ein eigener Walkman 

Modische Kleider 
Süssigkeiten 
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Eine Brille Beschützer 
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Anhang 2: Blatt für die Lehrkraft 
Die 10 Grundrechte des Kindes in Bildern 
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Die 10 Grundrechte der Kinder 

 

1. Das Recht auf Gleichbehandlung 

 

2. Das Recht auf einen Namen und eine 
Staatszugehörigkeit 

 

3. Das Recht auf ausreichende und gesunde Ernährung 

 

4. Das Recht auf Gesundheit und somit auf 
angemessene Pflege und Behandlung 

 
5. Das Recht auf Bildung und Ausbildung 

 

6. Das Recht auf eine Familie, Fürsorge und ein sicheres 
Zuhause 

 
7. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung 

 

8. Das Recht sich zu informieren, seine Meinung zu 
äussern und angehört zu werden 

 

9. Das Recht auf Schutz vor Gewalt, Ausnutzung und 
Verfolgung 

 

10. Das Recht auf speziellen Schutz für 
Flüchtlingskinder oder Kinder mit einer Behinderung 
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© Terre des hommes – Kinderhilfe, Sektor Jugend, 2007. Unter der Bedingung, dass Terre des hommes erwähnt wird, kann 
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Anhang 3: Blatt für die Lehrkraft 
Auflösung des Kartenspiels 

 
 
Karten mit Wünschen 
und Bedürfnissen 

Karten der 10 Grundrechte des Kindes 

Gesunde Ernährung Das Recht auf ausreichende und gesunde Ernährung 

Trinkwasser Das Recht auf ausreichende und gesunde Ernährung 

Freunde Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung 

Identitätskarte Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit 

Bücher  Das Recht auf Bildung und Ausbildung 

PC 
Wünsche (oder das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung, oder das 
Recht sich zu informieren, seine Meinung zu äussern und angehört zu 
werden) 

Medikamente Das Recht auf Gesundheit und somit auf angemessene Pflege und 
Behandlung 

Liebevolle Familie Das Recht auf eine Familie, Fürsorge und ein sicheres Zuhause 

Baumaterial Das Recht auf eine Familie, Fürsorge und ein sicheres Zuhause 

Ausübung seiner Religion 
Das Recht sich zu informieren, seine Meinung zu äussern und angehört 
zu werden 
 

Redefreiheit und 
angehört werden 

Das Recht sich zu informieren, seine Meinung zu äussern und angehört 
zu werden 
 

Spielzeug Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung 

DVD und DVD Player Wünsche (oder das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung) 

Walkman 
Wünsche (oder das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung, oder das 
Recht sich zu informieren, seine Meinung zu äussern und angehört zu 
werden) 

Modische Kleidung Wünsche 

Süssigkeiten Wünsche 

Brille Das Recht auf Gesundheit und somit auf angemessene Pflege und 
Behandlung 

Beschützer Das Recht auf eine Familie, Fürsorge und ein sicheres Zuhause 
 
Anmerkung 
 
Die Karten der Wünsche und Bedürfnisse entsprechen Rechten. Zwei Grundrechte sind jedoch nicht 
durch eine Karte vertreten. Eines davon ist das Recht auf speziellen Schutz für Flüchtlingskinder oder 
Kinder mit einer Behinderung. Die Reise zum neuen Planeten macht aus allen Kindern zukünftige 
Flüchtlinge.  Das zweite ist das Recht auf Schutz vor Gewalt, Ausnutzung und Verfolgung. Die 
Ausnutzung von Kindern, die zum Beispiel bis 12 Stunden am Tag schwere Arbeit leisten müssen, ist 
ein Thema, das auch in Zusammenhang mit dem Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung (was ihnen 
eben fehlt) behandelt werden. 
 
Einige Karten der Wünsche und Bedürfnisse passen zu mehreren Rechten. Die Lehrkraft wird bereit 
sein, über die Reaktionen der Kinder zu argumentieren. 
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2. Aufbruch in ein neues Land
Was werft ihr über Bord?

Themen Menschenrechte allgemein

Komplexität Stufe 1

Alter 8 – 13 Jahre

Zeit 45 Minuten 

Gruppengröße 8 – 20 Kinder

Art der Aktivität Die Kinder stellen sich vor, sie fahren mit dem Schiff auf einen neuen Kontinent. Um 
dorthin zu gelangen, müssen sie Dinge über Bord werfen, die nicht lebensnotwendig sind.

Überblick Prioritäten setzen, Diskussion

Ziele Bewertung, was zum Überleben und für die Entwicklung notwendig ist•
Unterscheidung zwischen Wünschen und Bedürfnissen•
Erkennen des Zusammenhangs zwischen menschlichen Bedürfnissen und•

Menschenrechten

Vorbereitung Kopieren Sie für jede Gruppe einen Satz Wunsch- und Bedürfniskarten und stecken •
Sie diese in einen Umschlag.

Materialien Umschläge•
Kopien von Wunsch- und Bedürfniskarten•
Klebstoff oder Klebeband und Papier•

Anleitung

Die Kinder sollen sich vorstellen, sie wollten mit dem Schiff zu einem neuen Kontinent fahren. Dieser 1. 
Kontinent ist noch unbewohnt, sie werden also als Pioniere kommen und ein neues Land aufbauen.
Bilden Sie Kleingruppen und geben Sie jeder Gruppe einen Umschlag, der alle Wunsch- und Bedürf-2.
niskarten enthält. Erklären Sie, dass sie diese Dinge einpacken, um sie in das neue Land mitzuneh-
men. Jede Gruppe öffnet ihren Umschlag, breitet alle Karten aus und sieht sie sich an.

 Variante: Verteilen Sie ein paar leere Karten und lassen Sie die Kinder zusätzliche Dinge aufschrei-
ben, die sie ihrer Meinung nach noch benötigen oder gern mitnehmen würden.
Erklären Sie, dass das Schiff jetzt ausläuft, und beginnen Sie, die folgende Geschichte zu erzählen:3. 
Zunächst ist die Reise sehr angenehm. Die Sonne scheint und das Meer ist friedlich. Doch plötzlich kommt ein 
schwerer Sturm auf und das Schiff schwankt. Schlimmer: Es ist in Gefahr zu sinken! Um das Schiff zu retten, 
müsst ihr drei eurer Karten über Bord werfen.

 Jede Gruppe soll entscheiden, was sie aufgeben will. Stellen Sie klar, dass sie diese Dinge später nicht 
wiederbekommen werden. Sammeln Sie die Karten, die „über Bord geworfen“ wurden, ein und legen 
Sie alle auf einen Stapel.
Erzählen Sie weiter:4.
Endlich ist der Sturm vorbei. Alle sind erleichtert. Doch dann verkündet der Wetterbericht, dass ein Hurrikan 
der Stärke 5 auf das Schiff zusteuert. Wenn ihr den Hurrikan überleben wollt, müsst ihr noch drei Karten 
über Bord werfen! Nicht vergessen: Nichts wegwerfen, was ihr in dem neuen Land zum Überleben braucht.

 Sammeln Sie auch diese Karten ein und legen Sie sie auf einen zweiten Stapel.

Adaptiert nach der 
Aktivität Wants 

and Needs, 
entwickelt durch 

Centre for 
Global Education, 

York St John 
University. 

In: Our World Our 
Rights, Amnesty 

International, 
London, 1995. 

Urspüngliche 
Quelle: 

Pam Pointon, 
Homer ton College, 

Cambridge

Menschenrechte
allgemein
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Erzählen Sie weiter:5. 
Das war knapp! Aber wir sind fast auf unserem neuen Kontinent angekommen. Alle sind sehr gespannt. Aber 
gerade, als am Horizont Land in Sicht kommt, kracht ein riesiger Wal in das Schiff und reißt ein Loch in die
Bordwand. Ihr müsst das Schiff noch leichter machen! Werft noch drei Karten weg.
Sammeln Sie die Karten ein und legen Sie sie auf einen dritten Stapel.
Verkünden Sie, dass sie nun endlich den neuen Kontinent erreicht haben und bereit sind, ein neues6. 
Land aufzubauen. Bitten Sie jede Gruppe, ihre verbliebenen Karten auf ein Blatt Papier zu kleben,
sodass alle wissen, was sie auf den neuen Kontinent mitbringen. Habt ihr alles, was ihr braucht, um
zu überleben, um aufzuwachsen und euch gut zu entwickeln?
Die Gruppen hängen ihr Blatt vorn im Raum an die Wand und erklären, was sie in das neue Land7. 
mitbringen. Fragen Sie nach jeder Beschreibung die ganze Gruppe: „Fehlt euch irgendwas, was ihr
braucht, um zu überleben, aufzuwachsen und euch gut zu entwickeln?“

Nachbereitung und Auswertung

Stellen Sie zur Nachbereitung z. B. folgende Fragen:1.
Was hat euch an dieser Aktivität gefallen?a. 
Wie habt ihr entschieden, worauf ihr verzichten könnt? Was war überlebensnotwendig?b. 
Waren manche Entscheidungen schwierig? Welche?c. 
Gab es Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe, was ihr behalten und was ihr über Bord werfend.
solltet? Wie habt ihr diese Meinungsverschiedenheiten gelöst?
Haben alle Menschen dieselben Bedürfnisse? Wer könnte andere Bedürfnisse haben?e.

 Was haltet ihr davon, wie ihr euch letztlich entschieden habt? Werdet ihr in dem neuen Landf. 
überleben können? Werdet ihr aufwachsen und euch gut entwickeln können?
Wie hat eure Gruppe entschieden, was abgeworfen werden soll? g. 
Überrascht euch das Endergebnis?h. 

 Wenn ihr diese Aktivität noch einmal machen müsstet, würdet ihr dann andere Dinge abwer-i.
fen?

Heben Sie hervor, dass Menschenrechte auf menschlichen Bedürfnissen beruhen: auf den Dingen,2.
die jeder Mensch braucht, um zu überleben, aufzuwachsen, sich gut zu entwickeln und ein Leben in
Würde zu führen. Stellen Sie z. B. folgende Fragen:

 Hattet ihr alles, was ihr zum Überleben braucht?a. 
Hattet ihr alles, was ihr braucht, um aufzuwachsen und euch zu entwickeln?b. 
 Welche Dinge von denen, die ihr gern gehabt hättet, fandet ihr nicht lebensnotwendig?c. 

Betonen Sie, dass alle Menschen alle Menschenrechte brauchen! Einige sind notwendig, um am Le-3. 
ben zu bleiben, z. B. Nahrung, medizinische Versorgung, sauberes Wasser und Obdach. Aber andere
sind notwendig, um gut zu leben und sich zu entwickeln. Es reicht nicht, dass alle nur gerade eben
am Leben bleiben. Fragen Sie:

Auf welchen Karten stehen Dinge, die wir vielleicht gern hätten, aber nicht zum Überleben brau-a. 
chen?
Auf welchen Karten stehen Dinge, die wir brauchen, um körperlich zu überleben?b. 
Auf welchen Karten stehen Dinge, die wir möglicherweise brauchen, um aufzuwachsen und unsc. 
gut zu entwickeln?
Was würde in diesem neuen Land passieren, wenn ihr         nicht hättet? (Setzen Sied.
hier verschiedene Beispiele aus den Karten ein.)

Vorschläge zur Weiterarbeit

Diese Übung ist eine hervorragende Fortsetzung zur Aktivität „Die Rechte des Kaninchens“, S.• 89, in
der aufgezeigt wird, dass menschliche Bedürfnisse die Grundlage der Menschenrechte sind.
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Weiterarbeiten könnten Sie z. B. mit „Eine Verfassung für unsere Gruppe“, S. • 102, über die Vereinba-
rung demokratischer Regeln.

Tipps für die Moderation

Es ist sehr wichtig, dass die Kinder aus dieser Aktivität nicht den Schluss ziehen, dass einige Men-•
schenrechte weniger wichtig seien als andere und gestrichen werden könnten. Betonen Sie in der 
Nachbereitung, dass die Menschenrechte einander bedingen.
Weisen Sie darauf hin, dass sie die Dinge, die sie abwerfen, nicht wieder zurückbekommen, und dass •
die Dinge, die sie behalten, gebraucht werden, um ein neues Land aufzubauen, nicht nur fürs Über-
leben, bis sie „gerettet“ sind.
Einige Sachen sind absichtlich mehrdeutig, um Diskussionen darüber anzuregen, was notwendig ist •
und was nicht (z. B. ist ein Handy für manche Luxus, für andere unverzichtbar für die Kommunika-
tion).
Kleineren Kindern fällt es vielleicht schwer, Dinge, die sie haben wollen, von solchen zu unterschei-•
den, die sie brauchen. Geben Sie Hilfestellung, indem Sie deutlich machen, was sie brauchen werden, 
um in einem neuen Land zu überleben.

Varianten

Vergleichen Sie in der Nachbereitung die Karten, die bei jeder Krise „über Bord geworfen“ wurden. Fra-
gen Sie die Kinder, worin sich die Auswahl der Gruppen voneinander unterscheidet.
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ARBEITSBLATT: WUNSCH- UND BEDÜRFNISKARTEN

Dass ich meine Meinung sagen kann  Geld, das ich ausgeben kann, wie ich will

Sauberes Wasser Ein eigenes Zimmer

Computer und Internetzugang Faire Behandlung und Nichtdiskriminierung
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ARBEITSBLATT: WUNSCH- UND BEDÜRFNISKARTEN

Saubere Umwelt Handy

Cola und Hamburger Möglichkeiten zum Ausruhen und Spielen

Fernsehen und Zeitung Das ich meine Religion ausüben kann
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ARBEITSBLATT: WUNSCH- UND BEDÜRFNISKARTEN

Ein schönes Zuhause Schicke Kleidung

Ferien am Strand Vollwertige Nahrung

Schutz vor Misshandlung Bildung
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ARBEITSBLATT: WUNSCH- UND BEDÜRFNISKARTEN

Ärzte Fahrrad

Süßigkeiten Schmuck

MP3-Player oder Discman Warme Kleidung
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ARBEITSBLATT: WUNSCH- UND BEDÜRFNISKARTEN

Eltern Spielsachen und Spiele

Medikamente und Impfsto!e 
gegen Krankheiten Demokratische Wahlen und Regeln

Armbanduhr
Dass ich meine Kultur praktizieren und 

meine Sprache sprechen kann
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7. Die Rechte des Kaninchens
Wir haben ein Recht auf Glück, Sicherheit und Gesundheit!

Themen Menschenrechte allgemein

Komplexität Stufe 1

Alter 8 – 10 Jahre

Zeit 30 Minuten 

Gruppengröße 5 – 20 Kinder

Art der Aktivität Phantasie, Brainstorming, Diskussion 

Überblick Einführung der KRK

Ziele Den Kindern soll klar werden, dass sie ihre Kinderrechte instinktiv wahrnehmen.•
Vermittlung des Zusammenhangs zwischen menschlichen Bedürfnissen und Men-•

schenrechten 
Die Kinder stellen sich vor, welche Fürsorge ein Kaninchen braucht, und übertragen•

dies auf die Bedürfnisse von Kindern und ihr Recht auf Überleben und Entwicklung.

Vorbereitung Kopieren Sie die• KRK auf Papier oder ein Flipchart.K

Materialien Flipchartpapier und Marker •
Flipchart oder eine Kopie der• KRK

Anleitung

Die Kinder stellen sich vor, sie müssten für ein Hauskaninchen sorgen, und geben ihm einen Namen.1.
Sie müssen an alles denken, was das Kaninchen braucht, um glücklich, sicher und gesund zu bleiben.
Fragen Sie: „Was braucht das Kaninchen?“ Die Kinder schlagen dann wahrscheinlich Dinge wie Stall,
Futter, Wasser, Auslauf, Aufmerksamkeit, Liebe oder ein zweites Kaninchen als Freundin vor.
Schreiben Sie „KANINCHEN“ (bzw. dessen Namen) oben in die linke Spalte einer Tabelle (siehe
Seite 90) und listen Sie die Antworten der Kinder auf.
Fragen Sie dann: „Wer muss dafür sorgen, dass das Kaninchen alles bekommt, was es braucht?“ No-2.
tieren Sie die Antworten der Kinder, also z. B. sie selbst oder wem das Kaninchen sonst gehört.
Bestätigen Sie, dass das Kaninchen zum Überleben und für seine Entwicklung Dinge wie Nahrung,3. 
Wasser und einen Stall braucht. Stellen Sie anschließend z. B. folgende Fragen:

Wenn ein Kaninchen diese Dinge wirklich braucht, um zu überleben, sollte es dann ein Rechta. 
darauf haben?
Wer muss dafür sorgen, dass die Rechte des Kaninchens verwirklicht werden?b. 

Schreiben Sie dann „4. KINDER“ oben in die rechte Spalte der Tabelle und bitten Sie die Gruppe um ein
Brainstorming: „Was brauchen Kinder, um sich zu entwickeln und glücklich, sicher und gesund zu
sein?“ Listen Sie die Antworten der Kinder auf und konzentrieren Sie sich auf Dinge wie ein Zuhause,
Nahrung, Wasser, Familie, Freundinnen, Freunde, Spielsachen, Bildung, Liebe und Aufmerksamkeit.
Fragen Sie: „Wer muss dafür sorgen, dass Kinder alles bekommen, was sie brauchen, um glücklich,5. 
sicher und gesund zu bleiben?“ Wichtige Antworten wären z. B. Erwachsene, Eltern, Familie und Be-
treuungspersonen.
Stellen Sie z. B. folgende Fragen, um weitere Kinderrechte einzubeziehen, und tragen Sie zusätzliche6. 
Bedürfnisse in die Tabelle ein:

Quelle: DIY guide
to improving your
community – 
getting children
and young people 
involved, Save the 
Children across
Scotland, 2005
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Was brauchen Kinder für ihren Schutz, ihr Überleben, ihre Entwicklung und Beteiligung an der a. 
Gesellschaft?
Wenn Kinder diese Dinge brauchen, sollten sie dann ein Recht darauf haben?b. 
Wer muss dafür sorgen, dass Kinder diese Rechte haben?c.

Fragen Sie die Gruppe, ob sie schon mal etwas vom Übereinkommen über die Rechte des Kindes 7. 
(KRK) gehört haben. Verteilen Sie Kopien der kinderfreundlichen Version oder verwenden Sie ein 
Plakat. Erklären Sie, dass in diesem Dokument alles aufgeführt ist, worauf jedes Kind auf der Welt 
ein Recht hat.

Nachbereitung und Auswertung

Fordern Sie die Kinder auf, ihre Tabelle mit den Rechten in der 1. KRK zu vergleichen. Stellen Sie fest, K
dass sie eine Liste von Kinderrechten zusammengestellt haben. Stellen Sie z. B. folgende Fragen:

Welche Rechte habt ihr genannt, die auch in der a. KRK aufgeführt sind? Markieren Sie diese in der K
Tabelle mit einem Sternchen.
Was meint ihr, warum ihr von allein auf so viele dieser Rechte gekommen seid?b. 

Weisen Sie darauf hin, dass die Gruppe von Anfang an wusste, was Kinder brauchen, um sich zu 2.
entwickeln und aufzuwachsen, ohne dass Erwachsene ihnen das erst sagen mussten. Sie sind Ex-
pertinnen und Experten ihres eigenen Lebens! Erklären Sie, dass die KRK die Kinderrechte för dern, K
schützen, gewährleisten und dafür sorgen soll, dass Kinder an der Welt um sie herum teilhaben 
können.

Vorschläge zur Weiterarbeit

Dies ist eine ausgezeichnete Einführung in die Kinderrechte, die den engen Zusammenhang zwischen 
Bedürfnissen und Rechten aufzeigt. Sie ist eine direkte Vorübung für andere Aktivitäten, die sich ein-
gehender mit den Kinderrechten beschäftigen, wie zum Beispiel „Rechte-Mobile“, S. 153.

Tipps für die Moderation

Für diese Aktivität muss man nicht lesen können, daher eignet sie sich auch für sehr kleine Kinder. •
Man muss ihnen nur in einfachen Worten erklären, was „Rechte“ sind. Die KRK kann später einge-K
führt werden.
Das „Kaninchen“ kann durch jedes andere Haustier ersetzt werden.•
Varianten: Je nach Gruppe können Sie zum Schluss die kinderfreundliche• KRK laut vorlesen lassen: K
Jedes Kind liest einen Artikel.
Abwandlung für ältere Kinder: Beim Vergleich der von den Kindern erstellten Liste mit der• KRK
können Sie eine Diskussion über die Rechte anregen, die die Kinder nicht genannt haben, z. B. an-
hand folgender Fragen:

Werden in der • KRK Bedürfnisse und Rechte aufgeführt, die nicht auf eurer Liste waren?K
Was meint ihr, warum diese in der  • KRK stehen?K
Meint ihr, ihr hättet an diese Bedürfnisse und Rechte denken müssen? Und warum? •

Tabelle

KANINCHEN KINDER


